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die hier vorliegende Broschüre richtet 
sich an alle, die neu für den Schuldienst 
in Niedersachsen eingestellt worden 
sind oder deren Dienstantritt kurz be-
vorsteht. Wir heißen euch herzlich will-
kommen und wünschen euch dabei viel 
Freude – ihr werdet in den Schulen drin-
gend erwartet!

Die Autor*innen von „Start in die Schu-
le“ haben mehr oder minder kurze Dar-
stellungen zu wichtigen Themen und 
Problemstellungen verfasst, mit denen 
ihr konfrontiert werdet oder sein könn-
tet. Seit längerer Zeit entwickeln wir die-
se Broschüre immer weiter, denn einige 
Aspekte tauchen regelmäßig auf, andere 
dagegen treten bisweilen überraschend 
zu Tage. Sollten wir dabei wichtige The-

menbereiche vergessen haben, bitten 
wir herzlich darum, uns darüber zeitnah 
zu informieren.

Unsere Zusammenstellung folgt dabei 
Punkten, denen Berufsanfänger*innen 
aus unserer Erfahrung häufig begegnen 
oder die für sie besonders wichtig sind. 
In den jeweiligen Abschnitten musste 
allerdings eine Konzentration auf die 
Grundlagen erfolgen, da nicht jeder Son-
derfall abgebildet werden konnte. Soll-
ten sich darüber hinaus spezielle Fragen 
ergeben, können sich GEW-Mitglieder 
gerne jederzeit an uns wenden.

Eure
GEW Niedersachsen

Liebe Kolleg*innen,

Vorwort
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1 | Lauter nette Leute – Die GEW

1.1| GEW – Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

Die GEW ist die Gewerkschaft im Bil-
dungswesen. Sie ist die mit Abstand 
größte Organi sation im Bildungsbe-
reich. In ganz Deutschland zählen  
ca. 280.000 Mit glieder zur GEW. 
In Niedersachsen sind ca. 30.000 Kol-
leg*innen in der GEW Mitglied. Die 
Mehrzahl von ihnen ist an öffentlichen 
Schulen beschäftigt. Aber auch an Pri-
vatschulen, in Weiterbildungseinrich-
tungen, Hochschulen und Kinder- und 
Jugendhilfeeinrichtungen sind GEW-
Mitglieder tätig. 

Mit dem Magazin „Erziehung und Wis-
senschaft“ der GEW Nieder sachsen wer-
den alle Mitglieder über ak tuelle berufs-
bezogene Fragen und bildungspolitische 
Themen im Land umfassend informiert. 

Das Abonnement ist im GEW-Mitglieds-
beitrag ebenso enthalten wie der Bezug 
der auf Bundesebene pub lizierten Zeit-
schrift.

Die GEW unterstützt, berät und vertritt 
ihre Mitglieder in beamten-, arbeits- 
und sozialrechtlichen Fragen.

GEW-Mitglieder haben Anspruch auf 
kostenlosen Rechtsschutz bei Auseinan-
dersetzungen mit dem Arbeitgeber. 
Auch eine Berufshaftpflichtversicherung 
incl. „Schlüsselversicherung“ ist im Mit-
gliedsbeitrag enthalten.
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Der Personalrat ist die Interessenvertre-
tung der Beschäftigten. Die Mitglieder 
des Personalrats werden alle vier Jahre 
von den im Dienst befindlichen Lehrkräf-
ten gewählt.
In Niedersachsen wählen die Beschäf-
tigten im Schulbereich Personalräte auf 
drei Ebenen:
 •  an den Schulen den 

Schulpersonalrat (SPR)

 •  bei jedem Regionalen Landesamt 
für Schule und Bildung (RLSB) den 
Schul bezirkspersonalrat (SBPR)

 •  beim Kultusministerium den 
Schulhauptpersonalrat (SHPR)

Die Aufgaben, Rechte und Pflichten des 
Personalrats sind im „Niedersächsischen 
Per sonalvertretungsgesetz“ (NPersVG) 
gere gelt. Jede Schule hat einen eigenen 
Schul personalrat, der die Interessen 
der Beschäftigten gegenüber der Schul-
leitung vertritt. Verhandlungspartner 
des SBPR ist das RLSB (s. Adressteil), 
der SHPR verhandelt mit dem Kultus-
ministerium.

Zu den allgemeinen Aufgaben des Perso-
nalrats gehören u. a.:
 •  Einhaltung von Gesetzen, Verord-

nungen und Regelungen zugunsten 
der Beschäftigten zu überwachen,  
z. B. Erleichterung für Teilzeit-
beschäftigte. 

 •  Anregungen und Beschwerden von 
Beschäftigten entgegenzunehmen 
und durch Verhandlungen mit der 
Dienststelle auf ihre Erledigung  
hinwirken, z. B. bei ungünstigem 
Einsatz.

In wesentlichen Angelegenheiten ha-
ben SPR, SBPR und SHPR ein Mitbestim-
mungsrecht.
Hierzu gehören u. a.:
 •  Einstellung

 •  Entlassung oder Kündigung

 •  Beförderung

 •  Versetzung oder Abordnung von 
mehr als sechs Monaten

 •  Ablehnung eines Antrages  
auf Teilzeitbeschäftigung  
oder Beurlaubung

 •  Ablehnung von Nebentätigkeiten

 •  Dienstbefreiung

Wenn Sie Fragen, Probleme oder Anre-
gungen haben, so wenden Sie sich im-
mer an den Personalrat der Schule oder 
an die GEW-Kolleg*innen beim SBPR. 
Die Anschriften und Telefonnummern 
finden Sie im Adressteil oder im GEW-
Kalender.

2 | Noch mehr nette Leute

2.1 | Informationen zum Personalrat

2.2 | Die Aufgaben der Personalvertretungen
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Bei den allgemeinen Personalratswah-
len im Schulbereich  am 11./12. April 
2020 konnte die GEW mit rund 63,5 % 
der Stimmen in allen Schulbezirksperso-
nalräten und im Schulhauptpersonalrat 
eine sehr deutliche Mehrheit erzielen. 
Damit ist die GEW die mit Abstand füh-
rende Kraft gegenüber allen Verbänden 
des Beamtenbundes. Die Wähler*innen 
haben der zuverlässigen Arbeit der 
GEW-Personalräte nachdrücklich ihr 
Vertrauen ausgesprochen. Das Wahler-
gebnis ist Auftrag und Verpflichtung zu 
weiterer kompetenter und konsequen-
ter  Personalratsarbeit im Interesse aller 
Beschäftigten im Schuldienst. Bei der an-
stehenden Personalratswahl am 27. und 
28. Februar 2024 bitten wir erneut um 
ein starkes Mandat für die Arbeit der 
GEW-Personalräte, damit wir mit euch 
gemeinsam für gute Arbeitsbedingun-
gen kämpfen können.
Die GEW unterstützt die Personalräte 
in ihrer Arbeit. So werden regelmäßig 
Schulungen für Personalratsmitglieder 
durchgeführt. Zu aktuellen Themen wer-
den den Personalräten Informationen 

der GEW zur Verfügung gestellt. Auch 
bei Einzelfragen oder „schwierigen Fäl-
len“ bieten die GEW-Rechtsstelle und 
GEW-Vorstandsmitglieder ihre Hilfe an. 
Das GEW-Magazin „Erziehung und Wis-
senschaft Niedersachsen“ berichtet in 
jeder Ausgabe ausführlich aus Rechts-
schutz und Personalratsarbeit.
Gerade Neueingestellte sollten sich für 
die Arbeit der Personalvertretungen in-
teressieren und sich nach Möglichkeit in 
den Personalvertretungen engagieren.
Die GEW unterstützt an Personalrats-
arbeit Interessierte durch Fortbildungs-
angebote. 

2.3 | Personalrat und Gewerkschaft

2 | Noch mehr nette Leute
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3 | Wie informiere ich mich im Schulalltag?

Viele Fragen, die im Schulalltag auftau-
chen, können relativ einfach geklärt wer-
den, wenn man weiß, wo es steht.
An den Schulen in Niedersachsen gibt es 
verschiedene Sammlungen und/oder-
Handbücher zu schulrechtlichen Fragen.
Die bekanntesten sind: 
 •  Brockmann/Littmann/Schippmann, 

Niedersächsisches Schulgesetz 
(NSchG), Kommentar 

 •   Galas/Krömer/Nolte/Ulrich, 
Niedersächsisches Schulgesetz 
(NSchG), Kommentar 

 •   Schulverwaltungsblatt Nieder-
sachsen (erscheint monatlich  
und enthält alle neuen Erlasse  
und Verordnungen des Kultus-
ministeriums)

In jeder Schule sollten dem Schul-
personalrat und den Beschäftigten ne-
ben dem Schulverwaltungsblatt die 
ein schlägigen Rechtsvorschriften samt 
Kommentierung (u. a. das NSchG, das 
NPersVG sowie das NBG und das NGG) 
zur Verfügung stehen. Aktuelle Erlas-
se sind auf der Homepage des MK:  
www.mk.niedersachsen.de, auf dem  
Bildungsportal: www.bildungsportal-
niedersachsen.de und auf den Seiten 
der Regionalen Landesämter für Schule 
und Bildung: www.rlsb.de zu finden.

3.1 | Rechtssammlungen und Handbücher zum Schulrecht

Weitere Informationsquellen: 
www.voris.niedersachsen.de
www.schure.de
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4 | Die Entscheidungsgremien der Schule

Das „Gesetz zur Einführung der Eigenver-
antwortlichen Schule“ vom 17.7.2006 
hat das Niedersächsische Schulgesetz 
(NSchG) in erheblichem Maße geändert 
und das Gefüge der Schulverfassung 
neugeordnet. Die Gesamtkonferenz hat 
ihre bisherige Stellung als oberstes Be-
schlussgremium der Schule eingebüßt 
und ihre „Allzuständigkeit“ verloren. 
War sie bisher grundsätzlich für Ent-
scheidungen „in allen wesentlichen An-
gelegenheiten der Schule“ zuständig, 
bleiben ihr jetzt nur noch wenige Be-
schlusskompetenzen.

Der größte Teil der bisherigen adminis-
trativen und pädagogischen Zuständig-
keiten der Gesamtkonferenz ist auf die 
Schulleitung oder auf den neu geschaf-
fenen Schulvorstand übergegangen. Es 
gibt drei Beschlussorgane, die auf Zu-
sammenarbeit miteinander angewiesen 
sind: Gesamtkonferenz (und Teilkonfe-
renzen), Schulvorstand und Schulleitung.

Die Gesamtkonferenz ist nach § 34 
Abs. 1 NSchG das Gremium der Schule, 
in dem alle an der Erziehungs- und Un-
terrichtsarbeit Beteiligten in „pädago-
gischen Angelegenheiten“ zusammen-
wirken. Administrative Entscheidungen 
werden von der Schulleitung (§ 43) oder 
dem Schulvorstand (§ 38 a) getroffen. 
Diese beiden Organe haben aber auch 
Beschlusskompetenzen in pädagogi-
schen Fragen. 

Bindende Beschlüsse kann die Gesamt-
konferenz nach der Schulgesetzände-
rung von 2006 nur noch in fünf Punkten 
fassen. Dazu gehören die Verabschie-
dung des Schulprogramms und die Be-
schlussfassung über die Schulordnung. 
Sie kann in diesen Angelegenheiten aber 
erst tätig werden, wenn ihr vom Schul-
vorstand ein Vorschlag (Entwurf) zuge-
leitet wurde. Will die Gesamtkonferenz 
die Entwürfe verändern, hat sie vor ei-

ner Beschlussfassung das Benehmen mit 
dem Schulvorstand herzustellen. Das be-
deutet die Verpflichtung, eine Einigung 
zu versuchen; auf jeden Fall ist dem 
Schulvorstand Gelegenheit zu geben, zur 
endgültigen Beschlussvorlage Stellung 
zu nehmen. Auch die Beschlussfassung 
über die Fortschreibung des Schulpro-
gramms gehört zu den Aufgaben der Ge-
samtkonferenz. 

Sie ist ferner zuständig für Entschei-
dungen über Grundsätze für Leistungs-
bewertung und Beurteilung sowie für 
Klassenarbeiten und Hausaufgaben. 

Für Fächer oder Gruppen von Fächern 
richtet die Gesamtkonferenz Fachkonfe-
renzen ein. In ihnen wird über die Ange-
legenheiten der Fachdidaktik und -me-
thodik, schuleigene Arbeitspläne und 
ähnliche Punkte beraten und beschlos-
sen, die ausschließlich den jeweiligen 

4.1 | Allgemeines

4.2 | Die Konferenzen



10

4 | Die Entscheidungsgremien der Schule

fachlichen Bereich betreffen. Insbeson-
dere entscheiden sie über die Einfüh-
rung von Schulbüchern. Klassenkonfe-
renzen sind Pflichteinrichtungen jeder 
Schule. Sie entscheiden über die Ange-
legenheiten, die im Zusammenhang mit 

der Klasse oder einzelnen Schüler*innen 
stehen, insbesondere über Erziehungs-
mittel und Ordnungsmaßnahmen, fer-
ner über Zeugnisse, Versetzungen, Ab-
schlüsse, Übergänge, Überweisungen 
und Überspringen.

Das NSchG enthält keine Bestimmungen 
über die Verpflichtung zur Teilnahme an 
den Konferenzsitzungen. Der Gesetzge-
ber hat es offensichtlich für völlig selbst-
verständlich gehalten, dass die Teilnah-
me an den Konferenzen zum normalen 
Aufgabenbereich der Lehrkräfte und 

der pädagogischen Mitarbeiter*innen 
gehört. Zur Teilnahme an den Konfe-
renzen, in denen sie Stimmrecht ha-
ben, sind nach der Konferenzordnung1 
auch die Referendar*innen sowie die 
Anwärter*innen verpflichtet.

Mitglieder der Konferenzen sind ne-
ben den beruflich an der Schule täti-
gen Lehrkräften, Mitarbeiter*innen, 
auch die sich im Vorbereitungsdienst 
befindenden Referendar*innen sowie 
die Anwärter*innen. Ferner Vertreter*-
innen der Eltern- und Schülerschaft, 
des Schulträgers sowie – an Berufs-
schulen – Arbeitgeber*innen und 
Arbeitnehmer*innen. Das NSchG unter-
scheidet zwischen stimmberechtigten 
Konferenzmitgliedern und solchen, die 
nur beratend mitwirken. Eltern- und 
Schülerschaft sind in den Konferenzen 
grundsätzlich in gleicher Zahl vertre-
ten. Auch in der Grundschule und in der 
Schule für geistig Behinderte können 
Schüler*innen in den Konferenzen der 
Schule mitwirken.
Die Referendar*innen, Anwärter*innen 
sind stimmberechtigte Mitglieder der 

Gesamtkonferenz der Schule, der sie 
zur Ausbildung zugewiesen sind. Das 
Stimmrecht gilt unabhängig davon, ob 
sie an ihrer Ausbildungsschule eigen-
verantwortlich Unterricht erteilen oder 
nicht. Dieses Kriterium ist aber maßge-
bend dafür, ob sie in Teilkonferenzen 
stimmberechtigt sind.
Die Zahl der Vertreter*innen der Eltern- 
und Schülerschaft in der Gesamtkon-
ferenz richtet sich nach der Größe der 
Schule und liegt zwischen je vier und 
je 18 Mitgliedern. In den Teilkonferen-
zen ist mindestens je ein*e Vertreter*in 
der beiden Gruppen stimmberechtigtes 
Mitglied. Ihre Zahl wird durch die Ge-
samtkonferenz festgesetzt, die darauf 
zu achten hat, dass die Gesamtzahl die 
der stimmberechtigten Lehrkräfte nicht 
übersteigt.

4.2.1 | Zusammensetzung der Konferenzen und Stimmrecht

4.2.2 | Teilnahme an Konferenzen
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Dagegen besteht für die Vertreter*innen 
der verschiedenen Gruppen, z. B. der El-
tern-und Schülerschaft, keine Verpflich-
tungzur Teilnahme.
Mitglieder von Konferenzen haben nach 
§ 41 Abs. 1 NSchG in Angelegenheiten, 
die sie selbst oder ihre Angehörigen 
betreffen, ein Mitwirkungsverbot. Sie 

müssen bei der Beratung und Beschluss-
fassung den Konferenzraum verlassen.  
Elternvertreter*innen dürfen demnach 
nicht mitwirken, wenn beispielsweise in 
einer Versetzungskonferenz das eigene 
Kind aufgerufen wird. Das gilt auch für 
Schülervertreter*innen, wenn über sie 
beraten wird.

Konferenzen müssen nach § 38 NSchG 
in der unterrichtsfreien Zeit stattfinden. 
Der Konferenzbeginn ist in der Regel 
so  festzusetzen, dass auch berufstäti-
ge Elternvertreter*innen an der Sitzung 
teilnehmen können. Ein regelmäßiger 
Konferenzbeginn vor 16.00 Uhr dürfte 

diesem Erfordernis nicht gerecht wer-
den. Übereinstimmung sollte in den 
Schulen darüber bestehen, dass sich we-
gen der Teilnahme von gegebenenfalls 
auch jüngeren Schüler*innen die Kon-
ferenzsitzungen nicht bis in die späten 
Abendstunden erstrecken. 

Über die endgültige Tagesordnung be-
schließt die jeweilige Konferenz zu Be-
ginn ihrer Sitzung. Auf Antrag stimm-
berechtigter Konferenzmitglieder ist 
die von der*vom Vorsitzenden erstellte 
(vorläufige) Tagesordnung zu erweitern, 
wenn die Anträge mindestens zwei Tage 
vor dem Konferenztermin schriftlich ein-
gereicht werden. Eine Konferenz ist be-
schlussfähig, wenn mindestens die Hälf-

te ihrer stimmberechtigten Mitglieder 
anwesend ist.
Bei Abstimmungen in Konferenzen ist 
ein Antrag angenommen, wenn auf ihn 
mehr Ja- als Nein-Stimmen entfallen. 
Enthaltungen bleiben unberücksichtigt. 
Auf Verlangen eines Fünftels der anwe-
senden stimmberechtigten Konferenz-
mitglieder ist geheim abzustimmen.

Über jede Sitzung einer Konferenz ist 
eine Niederschrift anzufertigen, zu de-
ren Abfassung die Lehrkräfte und die 
pädagogischen Mitarbeiter*innen im 
Wechsel verpflichtet sind. Die*der 
Schriftführer*in fertigt das Protokoll im 
Auftrage der Konferenz, nicht im Auftra-
ge der Schulleitung, an. Das bedeutet, 
dass die Schulleitung nicht berechtigt 
ist, den der Konferenz zur Genehmigung 

vorzulegenden Entwurf von sich aus zu 
verändern.
Die*der Vorsitzende der Konferenz, 
im Falle der Gesamtkonferenz also 
die*der Schulleiter*in, führt eine 
Sammlung der Konferenzbeschlüsse. 
Diese Sammlung kann von Lehrkräften, 
Mitarbeiter*innen, Erziehungsberech-
tig ten, Schüler*innen jederzeit eingese-
hen werden.

4.2.3 | Zeitpunkt von Konferenzen und Einberufung

4.2.4 | Tagesordnung, Anträge und Abstimmung

4.2.5 | Niederschrift und Beschlusssammlung
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Durch das „Gesetz zur Einführung der 
Eigenverantwortlichen Schule“ vom 
17.7.2006 hat die Schule mit dem Schul-
vorstand ein neues Beschlussgremium 
erhalten, das mit einer Reihe wichti-
ger Zuständigkeiten ausgestattet wur-
de. Im Schulvorstand wirken die*der 
Schulleiter*in mit Vertreter*innen 
der Lehrkräfte und der pädagogischen 
Mitarbeiter*innen, der Erziehungs-
berechtigten sowie der Schüler*innen 
zusammen, um die Arbeit der Schule 
mit dem Ziel der Qualitätsentwicklung 
zu gestalten. Je nach der Anzahl der an 
der Schule tätigen Vollzeit-Lehrkräfte 
besteht das Gremium an allgemein-
bildenden Schulen aus acht (an Schulen 
mit bis zu 20 Lehrkräften), 12 (21 bis 50 
Lehrkräfte) oder 16 (über 50 Lehrkräfte) 
Mitgliedern. Dabei beträgt die Anzahl 
der Vertreter*innen der Lehrkräfte und 
pädagogischen Mitarbeiter*innen die 
Hälfte und die der Erziehungsberech-
tigten sowie der Schüler*innen jeweils 
ein Viertel der Mitglieder. Zur Dele-

gation der Lehrkräfte gehört in jedem 
Fall die*der Schulleiter*in, die* der im 
Schulvorstand den Vorsitz führt und bei 
Stimmengleichheit entscheidet.

Gewählt wird die Vertretung der Erzie-
hungsberechtigten vom Schulelternrat, 
die der Schüler*innen vom Schülerrat.
Die Lehrkräfte und pädagogischen Mit-
arbeiter*innen erhalten ihr Mandat von 
der Gesamtkonferenz. Bei der Wahl ha-
ben aber nur die Lehrkräfte, die päda-
gogischen Mitarbeiter*innen sowie die 
Referendar*innen und Anwärter*innen 
Stimmrecht. Einzelheiten seiner Arbeit 
kann der Schulvorstand in einer Ge-
schäftsordnung festlegen.

Besondere Regelungen gelten für die 
Grundschulen. In deren Schulvorstand 
sind keine Schüler*innen vertreten. Die 
Erziehungsberechtigten stellen hier die 
Hälfte der Mitglieder des Schulvorstan-
des.

Die nicht durch das Schulgesetz selbst 
festgelegten Bestimmungen für die Pla-
nung, Durchführung und Auswertung 
von Konferenzen stammen aus einer 
vom Kultusministerium erlassenen Kon-
ferenz ordnung, die allerdings außer 
Kraft getreten ist. Viele Schulen richten 
sich gleichwohl nach den darin enthalte-
nen Regelungen. Andere Schulen haben 
eine eigene Konferenzordnung mit Rege-

lungen beschlossen, die von den in den  
Nr. 4.2.2 bis 4.2.5 genannten Vorschrif-
ten abweichen können. 

Ganz anders zusammengesetzt ist der 
Schulvorstand an berufsbildenden Schu-
len. In ihm ist für die Lehrkräfte und 
päda gogischen Mitarbeiter*innen le-
diglich ein Viertel der Sitze vorgesehen 
(§ 38 b Abs. 4 NSchG).

4.2.6 | Konferenzordnung

4.3 | Der Schulvorstand
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Eine andere Zusammensetzung gilt auch 
für Abendgymnasien, Kollegs und be-
rufsbildende Schulen, die überwiegend 
von volljährigen Schüler*innen besucht 
werden. Dort besteht der Schulvorstand 
je zur Hälfte aus Vertreter*innen der 
Lehrkräfte und der Schüler*innen. An 
berufsbildenden Schulen besteht der 
Schulvorstand ferner zu einem Zwölftel 
aus Vertreter*innen der Erziehungs-
berechtigten. Der Aufgabenkatalog des 
Schulvorstandes findet sich in § 38a 
NSchG. Hier soll nur darauf hingewie-
sen werden, dass der Schulvorstand am 
Zustandekommen des Schulprogramms 
und der Schulordnung beteiligt ist. Er 
beschließt die entsprechenden Entwür-
fe, die er der Gesamtkonferenz zuleitet.

Eine besondere Rolle spielt der Schulvor-
stand bei der Ausgestaltung der Eigen-
verantwortung der Schule. Ihm obliegt 
es, darüber zu entscheiden, ob die Schu-
le die vom Kultusministerium gewähr-
ten Gestaltungsfreiräume in Anspruch 
nimmt. Dabei geht es allerdings nur um 
das „Ob“. Über Art und Umfang der Ab-
weichung von einem ministeriellen Er-
lass, also über das „Wie“, beschließt das 
für die jeweilige Angelegenheit zustän-
dige „Organ“ der Schule, u. U. auch die 
Schulleiterin oder der Schulleiter.

Die Stellung der Schulleitung wird in § 43 
NSchG beschrieben. Sie ist Vorgesetzte*r 
aller an der Schule tätigen Personen, ist 
also berechtigt, Weisungen zu erteilen. 
Darüber hinaus sind ihr dienstrechtliche 
Befugnisse übertragen worden. Zu nen-
nen sind in diesem Zusammenhang Ent-
scheidungen, die die beamtenrechtliche 
Probezeit betreffen. Zu ihren Aufgaben 

gehört auch, die Lehrkräfte der Schule 
im Unterricht zu besuchen und zu bera-
ten. Hingewiesen werden soll besonders 
auf die als „Auffangvorschrift“ bezeich-
nete Zuständigkeit für Entscheidungen 
in allen Angelegenheiten, in denen nicht 
eine Konferenz oder der Schulvorstand 
zuständig ist.

4.4 | Die Schulleitung
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Die Aufsichtspflicht und die Folgen ihrer 
Verletzung sorgen nicht nur bei neuein-
gestellten Lehrkräften für Unbehagen.
Zentrale Rechtsvorschrift über die Auf- 
sichtspflicht der Schule ist § 62 NSchG. 
Danach haben die Lehrkräfte die Pflicht, 
die Schüler*innen in der Schule, auf dem 
Schulgelände, an Haltestellen am Schul-
gelände und bei Schulveranstaltungen 
außerhalb der Schule zu beaufsichtigen. 
Schüler*innen des Primar- und des Se-
kundarbereichs I dürfen das Schulgrund-
stück nicht unbefugt verlassen.
Die Aufsichtspflicht ist eine wesentliche 
Amtspflicht der Lehrkräfte. Sie müssen 
dafür Sorge tragen, dass die ihnen an- 
vertrauten Kinder und Jugendlichen vor 
Schaden bewahrt werden und Dritten 
keinen Schaden zufügen. Die Aufsicht 
besteht grundsätzlich auch gegenüber 

volljährigen Schüler*innen. Sie ist je-
doch deutlich eingeschränkt. In der Re-
gel reicht bei ihnen eine Belehrung über 
die drohenden Gefahren aus.
Allgemein kann zur Aufsichtspflicht ge- 
sagt werden, dass sie sich immer nur im 
Rahmen des Möglichen wahrnehmen 
lässt. Was im Einzelnen zu tun ist, muss 
unter Einbeziehung der allgemeinen Le-
benserfahrung und unter Beachtung der 
jeweiligen Lage entschieden werden. 
Dabei kommt es insbesondere auf die 
Zahl und das Alter der Schüler*innen  
an, aber auch auf die örtlichen Verhält-
nisse und die eigenen Eingriffsmöglich-
keiten. Es genügt, das Gesamtgeschehen 
im Auge zu haben.

Die Aufsicht erstreckt sich auf den ge- 
samten Zeitraum des Unterrichtsbe- 
triebs und der Schulveranstaltungen. In 
besonderen Situationen kann es erfor- 
derlich werden, Aufsichtsmaßnahmen 

wie Kontrollgänge auch während der 
Unterrichtsstunden durchzuführen. Es 
sind im einzelnen folgende Fallgruppen 
zu unterscheiden:

Unterricht
Während des normalen Unterrichts bei 
Anwesenheit der Lehrkraft bedarf es kei-
ner besonderen Aufsichtsmaßnahmen.
Anders ist es, wenn Lehrkräfte die Klas-
se während des Unterrichts verlassen. 
Sie verletzen ihre Aufsichtspflicht, wenn 
sie – soweit überhaupt ein dringender 
Anlass zum Verlassen des Klassenraums 
besteht – nicht eine*n Kolleg*in bitten, 

die Klasse zu beaufsichtigen. Je nach Al-
ter der Schüler*innen und Zusammen-
setzung der Klasse können sie bei einem 
kurzfristigen Verlassen des Klassenraums 
auch eine*n vertrauenswürdige*n 
Schüler*in mit der Aufsicht beauftragen.
Das Hinausschicken störender Schüler*-
innen aus dem Unterrichtsraum ist zwar 
als Erziehungsmittel anerkannt, jedoch 

5.1 | Aufsicht auf dem Schulgelände



15

5 | Aufsicht in der Schule – was man wissen sollte!

nur zulässig, wenn die Aufsicht über 
die*den Schüler*in auch nach dem 
Verlassen des Klassenraums gewähr-
leistet ist. Es empfiehlt sich, die*den 

Störende*n in einen anderen Raum zu 
schicken, wo sie*er beaufsichtigt wer-
den kann (Sekretariat, Lehrkräftezim-
mer).

Naturwissenschaftlicher Unterricht
Der Erlass „Sicherheit im Unterricht“ 
verweist auf die Empfehlung der Kul-
tusministerkonferenz ,Richtlinie zur Si-
cherheit im Unterricht‘ (im Folgenden: 
RiSU) in der jeweils geltenden Fassung. 
Sie enthält die einschlägigen Rechts-
und Verwaltungsvorschriften, Unfall-

verhütungsvorschriften und technischen 
Regeln zu Sicherheit und Gesundheits-
schutz. Dabei werden insbesondere die 
Pflichten zur Unterrichtung der Schü-
ler* innen über die Gefahren sowie ein-
zelne Aufsichtsmaßnahmen in diesen 
Unterrichtssituationen festgelegt.

Sportunterricht
Wohl kaum ein Unterrichtsbereich 
ist so gefahrenträchtig wie der Sport-
unterricht. Deshalb enthält der Erlass 
„Bestimmungen für den  Schulsport“ 

eine Fülle von konkreten Sorgfalts- und 
Aufsichts bestimmungen, die von den 
Lehrkräften peinlich genau eingehalten 
werden sollten, siehe Unterpunkt 5.5.

Pausenaufsicht
Die Pausenaufsicht ist so zu organisie-
ren, dass die aufsichtsführenden Lehr-
kräfte Einblick nehmen in alle Bereiche, 
in denen sich Schülerinnen und Schüler 
während der Pause aufhalten können.
Notfalls müssen mehrere Lehrkräfte 
eingeteilt werden. Eine für die Pausen-

aufsicht eingeteilte Lehrkraft, die sich 
nicht in diesen Bereichen aufhält, ver-
letzt ihre Aufsichtspflicht. Ebenso muss 
die Schulleitung darauf achten, dass zur 
Pausenaufsicht eingeteilte Lehrkräfte, 
die wegen Krankheit ausfallen, vertreten 
werden.

Verlassen des Schulgrundstücks
Schüler*innen der Jahrgänge 1 bis 10 
dürfen das Schulgrundstück nicht unbe-
fugt verlassen. Die aufsichts-führenden 
Lehrkräfte haben die Schüler am Verlas-
sen des Grundstücks zu hin-dern, wobei 

jedoch keine Gewalt ange-wendet wer-
den darf. 

Das Verlassen des Grundstücks kann im 
Einzelfall gestattet werden.
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Sicherheit des Schulgrundstücks
Für die Sicherheit des Schulgrundstücks 
ist grundsätzlich der (kommunale, kirch-
liche etc.) Schulträger verantwortlich. 
Die Schulleitung muss, wenn sie Gefah-
renstellen erkannt hat, nicht nur den 

Schulträger unterrichten und auf Abhilfe 
drängen, sondern muss auch unverzüg-
lich die Gefahrenstelle mindestens vor-
läufig absichern lassen.

Schulweg
Auf dem Schulweg von der Wohnung 
zur Schule und zurück unterliegen die 
Schüler*innen nicht der Aufsicht der 

Schule. Für diesen Weg müssen ggf. 
die Erziehungsberechtigten die Aufsicht 
übernehmen.

Haltestellen
In dem wichtigen Grenzbereich zwischen 
Schulweg und Schulgelände, bei „Halte-
stellen am Schulgelände“, hat das Schul-
gesetz eine Aufsichtspflicht der Lehr-
kräfte festgelegt. Damit erstreckt sich 
die Aufsichtspflicht auf alle Haltestellen, 

die unmittelbar an das Schulgrundstück 
grenzen. Auch auf der gegenüberliegen-
den Straßenseite liegende müssen zu 
Schulbeginn und Schulschluss beaufsich-
tigt werden.

Schulfahrten
Auf Schulfahrten ergeben sich mitunter 
besonders schwierige Aufsichtsverhält-
nisse, da die unmittelbare Kontrolle des 
Verhaltens der Schüler*innen nicht im-
mer ausgeübt werden kann. 

Zur Aufsichtsführung auf Schulfahrten 
enthält der Erlass „Schulfahrten“ kon-
krete Hinweise, siehe Unterpunkt 5.5. 

5.2 | Aufsicht außerhalb des Schulgeländes
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Nach § 62 Abs. 2 NSchG können geeig-
nete Mitarbeiter*innen der Schule, 
aber auch geeignete Schüler*innen so-
wie Eltern mit der Wahrnehmung von 
Aufsichtspflichten betraut werden. Die 
Schulen müssen hier sehr sorgfältig die 
Eignung feststellen und die Beauftra-
gung dokumentieren. Welche Aufsichts-

aufgaben übertragen werden können, 
hängt von der Schwierigkeit der Auf-
sichtsaufgabe und von der Eignung der 
Personen ab. Bei Schulfahrten können 
ebenfalls andere Personen zur Aufsicht 
mit herangezogen werden. 

Eine Aufsichtspflichtverletzung kann dis-
ziplinar- und/oder strafrechtliche Folgen 
haben, insbesondere wenn schwere Un-
fälle eingetreten sind oder ein besonders 
leichtfertiges Verhalten der Lehrkraft 
festgestellt wird. Lehrkräfte sind des-
wegen gut beraten, jederzeit alle Auf-
sichtsbestimmungen einzuhalten. Bei 
Schulfahrten empfiehlt es sich, für be-
stimmte Aktionen vorher die schriftliche 
Einverständniserklärung der Erziehungs-
berechtigten einzuholen. Bei Unfällen 
sind Schüler*innen durch die gesetzliche 
Unfallversicherung versichert. Dadurch 
ist die Haftung der Lehrkräfte sowie der 

Mitschüler*innen weitestgehend ausge-
schlossen. Nur bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit können Lehrkräfte wegen 
Schadensersatzansprüchen in Regress 
genommen werden. Grobe Fahrlässig-
keit liegt dann vor, wenn die übliche 
Sorgfalt in besonders schwerem Maße 
verletzt wird. Bei Aufsichtspflichtverlet-
zungen, die zu körperlichen Schäden  bei 
den Betroffenen geführt haben, ist stets 
auch mit strafrechtlichen Ermittlungen 
zu rechnen. Betroffene GEW-Mitglieder 
können in solchen Fällen Rechtsschutz 
erhalten.

•  RdErlass „Bestimmungen für den Schulsport“ v. 1.9.2018, (SVBl. 9/2018, S. 477), 
geändert durch RdErl. v. 14.1.2020 (SVBl. 3/2020, S. 120), 19.6.2020 (SVBl. 8/2020 
S. 354) und vom 5.11.2020 (SVBl. 1/2021 S. 6) - VORIS 22410 -

•  RdErlass „Schulfahrten“ v. 1.11.2015 - 26 - 82 021 (SVBl. 11/2015 S. 542), geändert 
durch RdErl. vom 1.11.2017 (SVBl. Nr.11/2017 S. 628), 1.11.2020 (SVBl. Nr.11/2020 
S. 538) und vom 1.11.2021 (SVBl. Nr.11/2021 S. 592) - VORIS 22410 

•  Gem. RdErlass d. MK u. d. MU „Sicherheit im Unterricht“ v. 19.3.2014 - AuG-
40183/1-1 (Nds.MBl. Nr.15/2014 S.312; ber. S.356), geändert durch RdErl. vom 
14.9.2016 (Nds. MBl. Nr. 36/2016 S. 945; SVBl. 10/2016 S. 596) und 29.10.2019 - 
22-40 183/1-2 (Nds. Mbl. 45/2019 S. 1607; SVBl. 12/2019 S. 621) - VORIS 22410 -

5.3 |Aufsicht durch Nicht-Lehrkräfte

5.4 | Folgen von Aufsichtspflichtverletzungen

5.5 | Erlasse und Hinweise
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Ein mitunter etwas heikles Thema sind 
Elternabende. Eigentlich eine Angele-
genheit, mit der Lehrkräfte nichts zu tun 

haben, denn Elternabende sind, wie der 
Name sagt, Angelegenheit der Eltern.

Bei Erstwahlen zur Elternvertretung und vor Einleitung irgendeiner Maßnahme 
mit der Schulleitung Kontakt aufnehmen.

Eine lockere Vorstellungsrunde zu Beginn – unterstützt durch vorbereitete 
Namensschilder.

Einfach ist es, wenn es bereits eine El-
ternvertretung gibt. Mit der sollte man 
sich schnell in Verbindung setzen, um 
Termin und Tagesordnung abzuspre-
chen. Die*der Vorsitzende der Klas- 
senelternschaft muss die Einladung(en) 
schreiben. Die Aufgabe der Lehrkraft ist 
nur, diese eventuell zu kopieren und in 

der Klasse zu verteilen. Schwieriger wird 
es, wenn die Klasse neu gebildet wurde. 
Dann ist es die Aufgabe der Klassen-
lehrkraft, die Klassenelternschaft zur 
Wahl ihrer Vertreter*innen einzuladen. 
In diesem Fall unbedingt mit der Schul- 
leitung sprechen.

Ist die*der Vorsitzende der Klassen-
elternschaft gewählt, ist die Lehrkraft 
nur noch Gast. Manchmal bleibt aber 

der Lehrkraft nichts anderes übrig, als 
den Elternabend selbst zu leiten.

Zu Beginn jeden Schuljahres ist die 
Schule verpflichtet, die Eltern auf eine 
Menge gesetzlicher Bestimmungen, 
wie Inhalt, Planung und Gestaltung des 
Unterrichts, Aufsichtsregelungen, No-

tengebung, Fehl zeiten und Schulord-
nung etc. hinzuweisen. Dazu sollte man 
Kontakt zu anderen Lehrkräften aufneh-
men, vielleicht gibt es Infoblätter.

6 | Keine Angst vor Elternabenden

6.1 |Tipps und Ratschläge

1

2

3
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An vielen Schulen beginnt der Elternabend mit einer gemeinsamen Infoveran-
staltung für alle. Hier kann ein Vertreter bzw. eine Vertreterin der Schulleitung 
die Eltern über die wichtigsten Bestimmungen und Regelungen informieren.

Fachlehrkräfte einladen, die über ihren Unterricht informieren.

Informationen zur Klasse bei Elternabenden mit Wahl vorn auf die Tagesordnung, 
so dass die Eltern untereinander besser einschätzen können, wen sie wählen.

Ein weiterer wichtiger Punkt sind die 
Informationen der Klassenlehrkraft. Es 
empfiehlt sich, diesen Punkt sorgfältig, 

vielleicht mit einer kleinen Checkliste, 
vorzubereiten.

Dabei bedenken: Kurz und prägnant be-
richten. Grundsätzlich gilt: Je informier-
ter Eltern sind, desto besser funktioniert 

die wichtige Zusammenarbeit zwischen-
Schule und Elternhaus.

Für die Lehrkraft gilt: Aus den Angele-
genheiten, die mit der Wahl der Eltern-
vertretung zu tun haben, unbedingt he-
raushalten. Die Wahl ist allein Sache der 
Eltern! 

1 ½ Stunden für einen Elternabend sind 
genug! Man muss sich darauf einstellen, 
dass nach dem Elternabend einzelne El-
tern noch die eine oder andere Frage zu 
ihrem Kind mit der Lehrkraft alleine be-
sprechen wollen.

6 | Keine Angst vor Elternabenden

4

5

6
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In Niedersachsen stehen Lehrkräfte in ei-
nem unmittelbaren Dienstverhältnis zum 
Land (§ 51 Niedersächsisches Schul- ge-
setz). In der Regel werden die Lehrkräfte 
im Beamtenverhältnis mit voller Stunden- 
zahl eingestellt.
Vor der Übernahme in das Beamtenver- 
hältnis steht die Untersuchung durch ei- 
ne*n Amtsärzt*in. Sie*er stellt die gesund-
heitliche Eignung fest. Seitens der*des 
Amtsärzt*in muss festgestellt werden, 
dass die Dienstfähigkeit auch für die Zu-
kunft bis zum Erreichen der Pensions-
grenze hinreichend sicher vorausgesagt 
werden kann. Chronische Erkrankungen, 
aber auch z. B. Übergewicht führten in 
der Vergangenheit zu Problemen bei einer 
Verbeamtung. Durch zwei Entscheidungen 
des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) 
vom 25.07.2013 (Az: 2 C 12.11 und 18.12), 
die mit Rechtsschutz der GEW herbeige-
führt wurden, sind die Chancen gesund-
heitlich beeinträchtigter Bewerber*innen 
auf Einstellung in das Beamtenverhältnis 
ganz erheblich verbessert worden. Nach 
den bis dahin geltenden Vorgaben war 
die für eine Verbeamtung erforderliche 
gesundheitliche Eignung bereits dann zu 
verneinen, wenn nicht mit einem hohen 
Grad an Wahrscheinlichkeit eine vorzeiti-
ge Versetzung in den Ruhestand aus ge-
sundheitlichen Gründen ausgeschlossen 
werden konnte. Nunmehr kann eine Ein-
stellung nur noch dann verwehrt werden, 
wenn nach einer zu stellenden Prognose 
eine vorzeitige Pensionierung vor Errei-
chen der Altersgrenze überwiegend wahr-
scheinlich erscheint. Eine Verbeamtung 
wird daher nur noch in wenigen Fällen 
aus gesundheitlichen Gründen abgelehnt. 
Sollte dies doch der Fall sein, sollten sich 
betroffene GEW-Mitglieder unverzüglich 
an die Landesrechtsstelle wenden, damit 
ggf. Rechtsschutz für ein Vorgehen gegen 

die Entscheidung gewährt werden kann.  
Bei gravierenden gesundheitlichen Beein-
trächtigungen, kann es sinnvoll sein, einen 
Antrag auf Anerkennung als schwerbehin-
derter Mensch oder eine Gleichstellung 
mit einem solchen zu beantragen. In die-
sem Fall gilt für das Vorliegen gesundheit-
licher Eignung ein erheblich abgesenkter 
Maßstab. 
Die Verbeamtung erfolgt zur Probe. Die 
Probezeit dauert generell drei Jahre (§ 19 
NBG). Bei Vorliegen anerkennungsfähiger 
Zeiten, die innerhalb oder außerhalb des 
öffentlichen Dienstes erworben worden 
sein können, kann die Probezeit auf An- 
trag hin verkürzt werden, dauert aber im 
Minimum ein Jahr. Eine Verkürzung wegen 
guter Leistungen im Vorbereitungsdienst 
ist nicht möglich. Die Bewährung wäh-
rend der Probezeit wird in Form von Un-
terrichtsbesuchen durch die Schulleitung 
festgestellt. Im Normalfall erfolgt die Hos-
pitation pro Unterrichtsfach einmal. Bevor 
die Beur- teilung zur Personalakte beim 
Regionalen Landesamt  für Schule und 
Bildung gegeben wird, ist die Schulleitung 
verpflichtet, die Beurteilung der*dem Be-
troffenen zur Kenntnis zu geben. Sie*er 
kann eine Stellungnahme verfassen, die 
zur Personalakte genommen werden 
muss. Die Personalakte und damit auch 
die Beurteilung kann jederzeit eingesehen 
werden. Hat sich ein*e  Beamt*in auf Pro-
be nicht bewährt, kann die Probezeit auf 
höchstens fünf Jahre verlängert werden. 
Wenn Beamt*innen sich dann in ihrer 
fachlichen Leistung und Eignung nicht be-
währt haben, sind sie zu entlassen. 
Bei Verzögerung der Einstellung wegen 
Kindererziehungszeiten oder Pflege ist 
eine Verbeamtung bis zur Vollendung des 
49. Lebensjahres möglich. Das 49. Lebens-
jahr wird mit dem 49. Geburtstag vollen-
det.

7.1| Beamte

7 | Probezeit und Bewährungsfeststellung
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In Niedersachsen werden Lehrkräfte 
nicht nur als Beamt*innnen eingestellt, 
sondern auch als Tarifbeschäftigte. Dies 
betrifft Beschäftigte, die die beamten-
rechtlichen Voraussetzungen nicht er-
füllen.
Insbesondere betrifft dies Personen, die
 ●   aus gesundheitlichen Gründen 

nicht verbeamtet werden können

 ●   aus Ländern außerhalb  
der EU stammen

 ●  die laufbahnrechtlichen  
Voraus set z ungen nicht erfüllen 

 ●  die Höchstaltersgrenzen über-
schreiten

Grundlage des Arbeitsverhältnisses für 
tarifbeschäftigte Lehrkräfte ist der Tarif- 
vertrag für die Beschäftigten des öffent- 
lichen Dienstes der Länder (TV-L), der 
u. a. auch von der GEW und dem Land 
Niedersachsen vereinbart worden ist. 
Gemäß § 2 des TV-L ist ein schriftlicher 
Arbeitsvertrag zwischen der*dem Ta- 
rifbeschäftigten und dem Land Nieder- 
sachsen zu schließen, der den TV-L zur 
Grundlage nimmt. Die ersten sechs Mo- 
nate des Beschäftigungsverhältnisses 
sind nach § 2 Abs. 4 die Probezeit, in der 
ohne Angabe von Gründen beiderseits 
gekündigt werden kann. Auf eine Probe- 
zeit kann verzichtet werden, wenn bspw. 
die Probezeit bereits in einem befriste- 
ten Arbeitsverhältnis (z. B. Feuerwehr- 
vertrag) erfüllt worden ist. Das erfolg-
reiche Absolvieren der Probezeit wird 
in der Regel durch Unterrichts- besuche 
der Schulleitung festgestellt.
Wurden diese „vergessen“ und sind die 
sechs Monate abgelaufen, so ist die Pro- 
bezeit dennoch erfüllt.

Einige wichtige Regelungen des TV-L 
wie z. B. zur Arbeitszeit und zum Urlaub 
kommen für tarifbeschäftigte Lehrkräfte 
nicht zur Anwendung. Es gelten hier die 
Sonderregelungen für Beschäftigte als 
Lehrkräfte nach § 44 des TV-L, in dem Be-
zug genommen wird auf die Bestimmun-
gen für entsprechende Beamt*innen  
(Arbeitszeit und Urlaub).
Die Eingruppierung (Zuordnung zu einer 
Entgeltgruppe) der tarifbeschäftigten 
Lehrkräfte erfolgt seit dem 1. 8. 2015 auf 
der Grundlage des Tarifvertrages über 
die Eingruppierung und die Entgeltord- 
nung für die Lehrkräfte der Länder (TV 
EntgO-L). Dieser Tarifvertrag weist die 
Lehrkräfte je nach Qualifikation den Ent- 
geltgruppen des TV-L zu. Bezugspunkt 
ist dabei die Besoldungsgruppe einer*s 
entsprechenden Beamt*in. 
Bei Fragen zur Eingruppierung können, 
sich tarifbeschäftigte GEW-Mitglieder an 
den GEW-Landesverband wenden.

7.2| Tarifbeschäftigte (angestellte Lehrkräfte)

7 | Probezeit und Bewährungsfeststellung



22

In Niedersachsen ist zum 1.1.2017 ein 
eigenständiges Niedersächsisches Be- 
soldungsgesetz (NBesGes) in Kraft ge- 
treten. Die wesentliche Änderung in 
diesem Gesetz betrifft die Umstellung 
auf Erfahrungsstufen bei der Zuordnung 
innerhalb der Besoldungsgruppen. Lehr-
kräfte werden bei der Einstellung je nach 
Besoldungsgruppe in die Erfahrungsstu-
fe 2, 3 oder 4  eingestuft. Nur bei aner-
kennungsfähigen Vordienstzeiten, z. B. 
als tarifbeschäftigte Lehrkraft, kann eine 
höhere Zuordnung erfolgen. Da die Be-
soldung Ländersache ist, gelten in den 
Bundesländern unterschiedliche Besol-
dungstabellen und Besoldungsgesetze.

Der Landtag hat am 23.9.2022 das „Ge-
setz über die Anpassung der Besoldung 
und der Versorgungsbezüge im Jahr 
2022“ verabschiedet. In § 2 des Geset-
zes ist bestimmt, dass die Bezüge der 
Beamt*innen zum 1.12.2022 um 2,8 % 
angehoben werden. In der Besoldungs-
ordnung A werden die Lehrämter ein-
zelnen  Besoldungsgruppen zugeordnet, 
z. B. A 12 oder A 13. Die Besoldung setzt 
sich zusammen aus dem Grundgehalt, 
ggf. einem Familienzuschlag und einem 
Kinderzuschlag, Amtszulagen und allge-
meine Stellenzulagen.

8.1| Beamte

Im Rahmen der Übertragung dienst- 
rechtlicher Befugnisse auf die Schulen 
werden die Einstellungen in den Schul-
dienst durch die Berufsbildenden Schu-
len selbst durchgeführt. Die Umwand- 
lung der berufsbildenden Schulen in 
sogenannte „Regionale Kompetenzzent- 
ren“ hat unter anderem auch das Einstel- 
lungsverfahren stark verändert. Bei den 
Berufsbildenden Schulen gibt es keinen 
zentralen jährlichen Einstellungserlass 
mehr, in dem die Zahl der Einstellungs- 
möglichkeiten aufgelistet werden. Jede 
berufsbildende Schule ist mit einem 
Stellenbudget ausgestattet und muss 
dieses selbstständig bewirtschaften. Das 
heißt, dass die jeweilige Schule aufgrund 
ihres Stellenbudgets entscheiden muss, 
ob, wie viel und welche Stellen zur Ein- 
stellung ausgeschrieben werden sollen 
bzw. können.
Die Ausschreibung der Stellen erfolgt 
ganzjährig in einem landesweiten On-
lineportal (www.eis-online-bbs.nie-

dersachsen.de). Die Bewerbungen 
müssen online erfolgen. Um die Stellen-
angebote zu erfahren, können sich die 
Bewerber*innen per Mail über ausge-
schriebene Stellen informieren lassen. 
Über einen Abgleich zwischen Stellen 
und Bewerber*innen ist es möglich, 
passgenaue Angebote zu bekommen. 
Die Stellenbewirtschaftung erfolgt zent-
ral durch das Ministerium, um eine bes-
sere Versorgung zu gewährleisten.
Alle mit Einstellung, Probezeit und Be- 
währungsfeststellung zusammenhän- 
genden Vorgänge werden durch die 
Schulleitung der BBS entschieden. Bei 
der Einstellung ist der Schulpersonalrat 
der BBS zu beteiligen. Eine vorherige 
Kontaktaufnahme zum Schulpersonalrat 
durch die*den Bewerber*in ist hilfreich.

7.3| Sonderregelung für Berufsbildende Schulen (BBS)

7 | Probezeit und Bewährungsfeststellung
8 | Bezahlung
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Grundgehalt
Das Grundgehalt bemisst sich nach Er- 
fahrungsstufen. Die Besoldungsgruppen 
haben insgesamt 12 Erfahrungsstufen, 

in denen die*der Beamt*in anfangs alle 
zwei, dann drei und am Ende alle vier 
Jahre aufsteigt. 

A13 als Einstiegsamt für alle Lehrkräfte ab 1.8.2024
Mit Beschluss des Haushaltsbegleitgesetzes im Dezember 2023 steht fest: Ab 
1.8.2024 wird die Einstiegsbesoldung aller Grund-, Haupt- und Realschullehrkräf-
te auf A 13 gehoben. Auch die Beförderungsämter im GHR-Bereich werden mit 
diesem Beschluss heraufgesetzt. Dies gilt auch für alle Kolleg*innen die bereits 
im Dienst sind. Für diese Angleichung der Bezüge aller Lehrämter haben wir jahr-
zehntelang gekämpft. Bis zur völligen Gleichstellung ist damit nur noch ein kleiner 
Schritt übrig.

Familienzuschlag
Den Familienzuschlag erhalten die ver- 
heirateten Beamt*innen, die verwitwe-
ten und die geschiedenen Beamt*nnen, 
wenn sie aus der Ehe oder eingetrage-
nen Lebensgemeinschaft dem ehemali-
gen Ehegatten gegenüber zu Unterhalt 
verpflichtet sind. Einen Familienzuschlag 
erhalten auch die Beamt*innen, die eine 
andere Person nicht nur vorübergehend 
in ihre Wohnung aufgenommen haben 
und ihr Unterhalt gewähren. Hierbei 
handelt es sich in erster Linie um eige-
ne Kinder. Einkünfte der Kinder werden 
berücksichtigt. Der Anspruch der*des 
Beamt*in auf den Familienzuschlag 
kann dann entfallen.
Die familienbezogenen Bestandteile 
werden nur einmal gezahlt, auch wenn 
zwei Personen Anspruch erheben kön-
nen, z. B. weil sie verheiratet sind und 
beide als Beamt*innen im öffentlichen 

Dienst beschäftigt sind. In diesem Fall 
wird er je zur Hälfte gezahlt. Beim Kin-
derzuschlag kommt es auf die kindergel-
drechtlichen Bestimmungen an. Grund-
sätzlich gilt: Den Kinderzuschlag erhält 
dasjenige Elternteil, das das Kindergeld 
erhält oder erhalten könnte. Auch hier 
gibt es natürlich noch einige Besonder-
heiten. Der Kinderzuschlag ist nach der 
Zahl der Kinder gestaffelt. Der Famili-
enzuschlag beträgt ab dem 1.12.2022 
in der Stufe 1 149,94 € und in der Stufe 
2 278,10 €. Der Kinderzuschlag erhöht 
sich für das zweite zu berücksichtigen-
de Kind um 128,16 €. Für das dritte und 
weitere Kinder beträgt der Kinderzu-
schlag 350,96 €. Die Zuschläge werden 
bei allgemeinen Besoldungserhöhungen 
ebenfalls angehoben.

Bei Diensteintritt wird man in den Besoldungsgruppen 12 und 13 der Stufe 4 
zugeordnet. Wer bereits berufliche Erfahrung im öffentlichen Dienst hat, sollte 
prüfen, ob diese Berufszeiten anerkannt werden können

8 | Bezahlung
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W i c h t i g : Beamt*innen sind verpflichtet, Änderungen des Familienstandes 
unverzüglich mitzuteilen. Unbedingt daran denken, da sonst Rückforderungs- 
ansprüche des Dienstherrn entstehen könnten.

Amtsangemessene Besoldung: Das Bundesverwaltungsgericht ist der Auffassung, dass die 
Besoldung in Niedersachasen zu gering ist und hat diesen Fall dem Bundesverfassungsge- 
richt zur Prüfung vorgelegt. Beamt*innen sollten daher vorsorglich jedes Jahr gegen die 
Besoldung Widerspruch einlegen. Die GEW hat hierzu Musterwidersprüche entwickelt.

Kindergeld
Die Ansprüche und entsprechende 
Zahlungen richten sich nach dem Bun- 
deskindergeldgesetz bzw. dem Einkom- 
menssteuergesetz. Einzelheiten sind 
dort nachzulesen. Teile der Vergütung 
oder Besoldung, insbesondere der kin-

derbezogene Ortszuschlag, der Kinder- 
zuschlag und die Beihilfe für Kinder der 
Beamt*innen sind abhängig vom An-
spruch auf Kindergeld.

Das Land Niedersachsen zahlte seit 2005 
kein Urlaubs- und Weihnachtsgeld an 
seine Beamtinnen und Beamten mehr. 
Die Gewerkschaften haben dagegen 
jahrelang protestiert und auf eine Wie- 
dereinführung gedrungen. Als erster 
Erfolg wurde ab 2020 wieder eine Son- 
derzahlung eingeführt. Beamt*innen 
der Besoldungsgruppe A 9 und höher er-
halten derzeit eine Jahressonderzahlung 
in Höhe von 300 €. Weiterhin gab es für 

das Jahr 2021 eine sog. Corona-Zulage 
in Höhe von 1.300 € für alle Besoldungs-
gruppen. Ferner gibt es im Dezember 
eine kinderbezogene Zulage in Höhe von 
170 € für das erste und zweite Kind und 
450 € für das dritte und weitere Kinder. 
Die GEW wird sich auch weiterhin für 
eine höhere Sonderzuwendung ein-
setzen. Die 300€ können nur der erste 
Schritt sein!

Das Bundesverfassungsgericht hatte geurteilt, dass der Kinderzuschlag für das dritte 
und weitere Kinder zu gering ist und dem Gesetzgeber aufgegeben, hier Abhilfe zu 
schaffen. Das Land Niedersachsen hat daraufhin für Beamt*innen, die drei oder mehr 
Kinder haben, eine jährliche Sonderzahlung festgesetzt. Hintergrund für diese Maß-
nahmen waren viele Klagen der GEW gegen den zu geringen Kinderzuschlag. Ein weite-
rer Erfolg des GEW-Rechtsschutzes.

Sonderzuwendungen (Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld)

Hinter-
grund
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Entgelt nach TV-L
Das Entgelt der Beschäftigten ist im Ta-
rifvertrag-Länder (TV-L) geregelt. Eine 
Textausgabe des Tarifvertrages mit Er-
läuterungen und den Vergütungstabel- 
len ist bei der GEW erhältlich. Jede*r 
sollte sich mit seiner Gehaltsabrech-
nung beschäftigen, zumal nach § 37 des 
TV-L Ansprüche aus dem Arbeitsver-
hältnis nach sechs Monaten verfallen, 
wenn man sie nicht schriftlich geltend 
gemacht hat. Dies kann man aber nur, 
wenn man seine Ansprüche kennt und 
benennen kann.

Die Arbeitgeber*innen haben das Recht, 
ausgezahltes Entgelt auch nach Ende 
dieser Ausschlussfrist zurückzufordern, 
wenn die Beschäftigten es unterlassen 
haben, auf zuviel gezahltes Entgelt hin-
zuweisen.
Das Entgelt der Beschäftigten besteht 
aus einem Gehalt, das sich nach der Ent- 
geltgruppe, in der die Lehrkraft eingrup- 
piert wird, und der Grund- bzw. Erfah- 
rungsstufe innerhalb der Entgeltgruppe 
bestimmt.

Entgeltgruppe
Im TV-L gibt es 15 Entgeltgruppen (EG). 
Lehrkräfte werden bei der Einstellung 
je nach Ausbildung entsprechend dem 
Tarifvertrag Entgeltordnung Lehrkräfte 
(TV EntgO-L) den Entgeltgruppen 9-13 
zugeordnet. Die bisher unterschiedliche 
Eingruppierung der Lehrämter (Grund-, 

Haupt- und Realschule EG11, Förder-
schule, Gymnasium und Berufsbildende 
Schule EG13) entfällt ab August 2024. 
Alle Lehrkräfte, die die Laufbahnvoraus-
setzungen erfüllen – auch diejenigen, 
die bereits im Dienst sind – werden ab 
dem 1.8.2024 der EG 13 zugeordnet.

Grund- und Erfahrungsstufen
In den Vergütungstabellen des TV-L gibt 
es in den Entgeltgruppen 9-15 jeweils 
6 Stufen, in die man je nach individueller 
Berufserfahrung eingeordnet wird.
Berufsanfänger*innen werden im An-
schluss an das Referendariat der Stufe 1 
zugeordnet. Da vom Referendariat ein 
halbes Jahr angerechnet wird, steigen 
sie nach einem halben Jahr in Stufe 1 in 
die Stufe 2 auf.

Der weitere Aufstieg bestimmt sich nach 
§ 16 TV-L. Weitere Vergütungsbestand-
teile bzw. Zulagen gibt es nicht.

8.2 | Tarifbeschäftigte (angestellte Lehrkräfte)

8 | Bezahlung
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Achtung, Teilzeitbeschäftigte!
Bei Teilzeitbeschäftigten wird das Gehalt 
grundsätzlich entsprechend der indivi- 
duell vereinbarten Arbeitszeit gemin- 
dert (§ 24 Abs. 2 TV-L).
Leisten Teilzeitbeschäftigte Mehrarbeit 
(zusätzliche Unterrichtsstunden) bis 
zum Umfang einer vollbeschäftigten 
Lehrkraft, so ist diese Mehrarbeit grund- 
sätzlich in Freizeit auszugleichen. Sollte 

dies nicht möglich sein, müssen diese 
Stunden anteilig zum individuellen Ent- 
gelt bezahlt werden.
Wenn kein Freizeitausgleich gewährt 
wird und auch keine Vergütung erfolgt, 
sollte man seinen Anspruch schriftlich 
geltend machen. Die GEW berät ihre 
Mitglieder in diesen Fragen und gewährt 
auch Rechtsschutz.

Jahressonderzahlung
Beschäftigte erhalten mit ihrem Novem-
bergehalt eine Jahressonderzahlung, de-
ren Höhe von der Entgeltgruppe abhän-
gig ist. Die Jahressonderzahlung bemisst 
sich prozentual an dem durchschnittli-
chen Monatsentgelt von Juli bis Septem-
ber. Wurde man erst später eingestellt, 
so gilt der erste volle Kalendermonat als 
Bemessungsgrundlage. 

Die Jahressonderzahlung beträgt in den  
Entgeltgruppen: 
EG 9 – EG 11    80% 
EG 12–EG 13   50% 
eines Monatsentgelts. Für jeden Monat 
mit Entgeltanspruch entsteht ein An-
spruch in Höhe von 1/12 der zustehen-
den Jahressonderzahlung.
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Zu den Fragen, die man sich am Beginn 
einer (neuen) Berufstätigkeit auf jeden 
Fall stellt, gehört die nach der Arbeits- 
zeit. Die Arbeitszeit der Lehrkräfte in 
Niedersachsen wird in Unterrichtsstun-
den bemessen. Außerunterrichtliche 
Tätigkeiten werden nicht näher be- 
stimmt (z. B. Aufsichten, Konferenzen, 
Unterrichtsvor- und Nachbereitung). 
Der Umfang der Zeit für Vor- und Nach- 
bereitung, Korrekturen etc. hängt vom 
Umfang der Unterrichtsverpflichtung ab.
„Frei“ ist man als Lehrkraft in der Regel 
nur im Hinblick auf die Frage, wann man 
die notwendigen Arbeiten außerhalb 
der Unterrichtszeit erledigt.
Für Lehrkräfte gilt die „Niedersächsische 
Verordnung über die Arbeitszeit der Be-
amtinnen und Beamten an öffentlichen 

Schulen (Nds. ArbZVO-Schule)“ in der 
Fassung vom 6.7.2017. Diese Verord-
nung gilt für alle Lehrkräfte im Beamten-
verhältnis auf Probe oder auf Lebens-
zeit an öffentlichen Schulen. Nach § 44 
(Sonderregelungen für Beschäftigte als 
Lehrkräfte) des TV-L gilt sie auch für an-
gestellte Lehrkräfte. Der Erlass „Arbeits-
zeit der nach dem TV-L beschäftigten 
Lehrkräfte“ vom 2.7.2008 (SVBl. 8/2008, 
S. 245) ergänzt die Arbeitszeitbestim-
mungen.
Die Schulleitung ist für die Anwendung 
der Verordnung und die danach zu tref- 
fenden Entscheidungen zuständig. Bei 
eventuellen Problemen sollte der Schul- 
personalrat bzw. Schulbezirkspersonal- 
rat eingeschaltet werden.

9 | Arbeiten – aber wie lange?

In § 3 der Arbeitszeitverordnung werden die zu erteilenden Unterrichtsstunden  
festgelegt. Die Regelstundenzahl beträgt für Lehrkräfte an:
1. Grundschulen  28,0
2. Hauptschulen  27,5
3. Realschulen  26,5
4. Oberschulen 25,5
5. Förderschulen  26,5
6. Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs  23,5
7. Integrierten Gesamtschulen  24,5
8. berufsbildenden Schulen  
 a) Lehrbefähigung, für das zweite Einstiegsamt 24,5
 b) Lehrbefähigung für das erste Einstiegsamt 25,5
Abweichend von den o. g. Regelungen gibt es Sonderregelungen, z. B. 

  für Lehrkräfte an Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs 
mit Lehrbefähigung für das erste Einstiegsamt 24,5

  für Lehrkräfte an Beruflichen Gymnasien in berufsbildenden Schulen 23,5
  für Lehrerinnen und Lehrer für Fachpraxis  27,5
  Lehrkräfte an den Schulzweigen  
einer Kooperativen Gesamtschule  entsprechend der Schulform

  Realschullehrerinnen/-lehrer an Grund- oder Hauptschulen  26,5
  Förderschullehrerinnen/-lehrer, die nicht an einer Förderschule 

 sonderpädagogische Förderung leisten  26,5
  Lehrkräfte an mehreren Schulformen  hier gilt die Regelstundenzahl 

  der Schulform, in der sie überwiegend
  (mehr als 50%) eingesetzt sind.

  Lehrkräfte an Oberschulen, überwiegend im gymnasialen Angebot  23,5
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9 | Arbeiten – aber wie lange?

Mit Urteil vom 9. Juni 2015 hatte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg (OVG) 
die im Jahr 2014 erfolgte Arbeitszeitverlängerung für Gymnasiallehrkräfte von 
23,5 auf 24,5 Unterrichtsstunden für rechtswidrig erklärt. Mit Unterstützung 
der GEW hatten Lehrkräfte gegen die Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung ge- 
klagt. Das OVG ist der Argumentation der GEW gefolgt und hat bestätigt, dass 
der Dienstherr nur auf Grundlage von wissenschaftlichen Ansprüchen genügen- 
den Arbeitszeiterhebungen Veränderungen der Arbeitszeit vornehmen darf.

Die GEW fordert auf Basis der Ergebnisse der Arbeitszeitstudie 
eine Absenkung der Arbeitsbelastung durch Entlastungsstun-
den für die Beschäftigten. Weiterhin führen GEW-Kolleg*innen 
mit Hilfe des GEW-Rechtsschutzes Klagen gegen die zu hohe 
Arbeitsbelastung.
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Unterrichtseinsatz (§ 4 Abs. 2 ArbZVO-Schule)
Obwohl für alle Schulformen die Wo- 
chenstundenverpflichtung genau festge- 
legt ist, können Lehrkräfte so eingesetzt 
werden, dass die jeweilige Unterrichts- 
verpflichtung aus dienstlichen Gründen 
wöchentlich bis zu vier Unterrichtsstun- 
den überschritten oder bis zur Hälfte un- 
terschritten wird. Dieser flexible Unter- 
richtseinsatz ist eine mit der gleitenden 

Arbeitszeit vergleichbare abweichende 
Arbeitszeitverteilung. Die Mehr- und 
Minderzeiten im Rahmen des flexiblen 
Unterrichtseinsatzes sollen innerhalb 
des Schulhalbjahres ausgeglichen wer- 
den. Mehr- oder Minderzeiten sollen 
40 Unterrichtsstunden nicht überschrei- 
ten.

Vertretungsunterricht – ein heikles Thema?
Unterrichtsausfall ist an allen Schulen 
ein immer wieder auftretendes Prob- 
lem. Dann kommt es sehr oft vor, dass 
der „Stundenplaner“ eine andere Lehr- 
kraft kurzfristig für Vertretungsunter- 
richt einsetzt. Dies kann auch fachfremd 
sein.
Im Schulgesetz (§ 51 Dienstrechtliche 
Sonderregelungen) heißt es lapidar, dass 
Lehrkräfte auch in anderen Fächern und 
Schulformen eingesetzt werden können, 
wenn es ihnen nach Vorbildung oder 
bisheriger Tätigkeit zugemutet werden 
kann. Dies trifft unzweifelhaft auf ver- 
wandte Fächer zu. Zumutbar in Bezug 

auf die Vorbildung ist ein Unterricht 
auch, wenn die Lehrkraft in dem Fach 
bereits über eine Berufspraxis verfügt. 
Schulleitungen haben allerdings einen 
sehr weiten Spielraum. Die Lehrkräfte 
sind vorher anzuhören. Das Recht, einen 
fachfremden Unterrichtseinsatz abzu-
lehnen, besteht nur im Fach Religion!
Problematisch wird es in Fächern wie 
Naturwissenschaften oder Sport, da es 
hier öfter als in den anderen Fächern zu 
Unfällen kommen kann. Daher ist es rat- 
sam, auf Sportübungen oder naturwis- 
senschaftliche Experimente zu verzich- 
ten und z. B. Spiele anzubieten.

9 | Arbeiten – aber wie lange?

Achtet darauf, dass nicht zu viele Mehr- oder Minderzeiten anfallen, um einen 
Ausgleich gewähren zu können, denn nur bei Versetzungen innerhalb Nieder-
sachsens können Mehrstunden mitgenommen werden, wobei es aber sehr oft 
zu Problemen kommt.
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Für Beamt*innen gibt es das System der Beihilfe gekoppelt mit einer privaten Kran-
kenversicherung (PKV).

10.1| Beamt*innen

10 | Krank und dann?

Grundsätze der Beihilfe
Nach den hergebrachten Grundsätzen 
des Berufsbeamtentums ist der Dienst- 
herr verpflichtet, seine Beamt*innen 
„amtsangemessen“ zu versorgen, zu 
„ali mentieren“. Hauptteil der Alimenta- 
tion ist die Besoldung. Daneben über- 
nimmt der Dienstherr einen Teil der 
Kosten für die Gesundheitsvorsorge und 
Krankenbehandlung über die Beihilfe. 
Die Beihilfe deckt nicht alle Kosten ab, 
sondern nur einen Prozentsatz der „bei- 
hilfefähigen Aufwendungen“. Welche 
medizinischen Leistungen beihilfefähig 
sind, ergibt sich aus den Beihilfebestim-

mungen des Landes Niedersachsen (§ 80  
NBG sowie der Beihilfeverordnung).
Im Grundsatz sind in Niedersachsen nur 
solche Leistungen beihilfefähig, die auch 
von der gesetzlichen Krankenkasse (GKV) 
bezahlt werden. Insbesondere bei Kran-
kenhausaufenthalten und zahnmedizini-
schen Behandlungen  trägt die Beihilfe 
oftmals nur Teile der entstandenen Kos-
ten. Es ist ratsam, in diesen Fällen nach 
Möglichkeit vor Beginn der Behandlung 
mit der Beihilfestelle Kontakt aufzuneh-
men, um später nicht einen großen Teil 
der Kosten selbst tragen zu müssen.

Wie hoch ist die Beihilfe?
Über die Beihilfe kann nur ein grober 
Überblick gegeben werden. Informatio- 
nen hierzu erteilt auch der Dienstherr, 
z. B. im Internet unter www.nlbv.de und 
die GEW, die auch eine Broschüre „Bei-
hilfe“ erstellt hat. Die Broschüre steht 
auf der Website der GEW im Mitglieder-
bereich als Download zur Verfügung..
Nach dem Beihilferecht des Landes Nie- 
dersachsen gelten folgende Erstattungs- 
sätze der beihilfefähigen Aufwendun- 
gen:

  Beihilfeberechtigte:  50%

  Beihilfeberechtigte mit  
2 und mehr Kindern:  70%

  Ehegatten, Lebenspartner:  70%

  Kinder:  80%

Über die Beihilfe sind, je nach Famili- 
enstand, 50 bis 80% des beihilfefähigen 
Rechnungsbetrages abgesichert. Beihil- 
fefähig sind die nachgewiesenen, medi- 
zinisch notwendigen und angemessenen 
Aufwendungen (§ 80 Abs. 3 NBG).
Die Restkosten müssen bei einer Priva- 
ten Krankenversicherung (PKV) versi- 
chert werden.

Mängel der Beihilfe und der Krankenversicherung
Die Beihilfe übernimmt nicht alles, was in Rechnung gestellt wurde. Daher ist es wich-
tig, bei Auswahl einer PKV darauf zu achten, dass die Versicherungsgesellschaft soge-
nannte Ergänzungstarife anbietet, die diese Lücken ganz oder zum Teil ausgleichen.
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Welche Leistungen sind beihilfefähig?
  Ärztliche Leistungen
  Stationäre Behandlungen  
(Beihilfefähig sind bei stationärer 
Behandlung nur die Kosten der 
Regelleistungen wie Mehrbettzimmer 
und allgemeiner Pflegesatz) 
  Arzneimittel
  Heilbehandlungen
  Hilfsmittel
  Krankentransporte
  Zahnprothetische Behandlungen 
  Mutter-/Vater-/Kind-Kuren

  Vorsorge und Prävention

Die Beilhilfevorschriften sind entspre-
chend den Änderungen in der Gesetz-
lichen Krankenversicherung angepasst 
worden.

Private Pflegeversicherung
Beamt*innen sind verpflichtet, eine 
Pflegeversicherung abzuschließen. Sie 
können dies bei ihrer privaten Kran-
kenversichrung oder bei einer anderen 
Krankenversicherung tun.
Der Beitrag ist altersabhängig. Er darf 
den Beitragssatz der gesetzlichen Pfle- 
geversicherung nicht überschreiten. 

Auch die Leistungen müssen denen der 
gesetzlichen Pflegeversicherung ent-
sprechen.
Bei Nachfragen zu Beihilfe, Kranken- und 
Pflegeversicherung kann man sich an 
die GEW, den Personalrat oder an den 
Dienstherren wenden.

Abwicklung im Versicherungsfall
Privatpatient*innen erhalten keine Ver-
sichertenkarte. Die*der Behandler*in  
schickt eine Rechnung, die bezahlt wer-
den muss. Die Originalrechnung wird 
an die PKV zur Erstattung geschickt, die 
Beihilfestelle akzeptiert gem. § 47 Abs. 1 

S. 5 NBhVO die Zweitschriften (Kopien). 
Für die Beihilfestelle muss ein spezielles 
Formular ausgefüllt werden, der sog. 
Beihilfeantrag. Die Rechnungen müssen 
gesammelt werden, bis ein Rechnungs-
betrag in Höhe von 100 € erreicht ist. 

Sollte dieser Rechnungs betrag innerhalb von 10 Monaten nicht erreicht sein, 
können die tatsächlichen Rechnungen (unter 100 €) eingereicht werden. Beihil-
feanträge sind innerhalb eines Jahres zu stellen, § 48 Abs. 1 NBhVO. Der Anspruch 
entfällt sonst.

Ein Erfolg, den wir endlich in diesem Jahr erreichen konnten, ist die Einführung ei-
ner pauschalen Beihilfe. Auf diese Weise können die Beamt*innen wählen, ob sie 
überhaupt in die private Krankenkasse wechseln wollen. Beamt*innen mit Anspruch 
auf Besoldung und Versorgungsempfänger*innen können diese pauschale Beihilfe 
innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr beantragen. Nähere Informationen zu 
der neuen Rechtslage finden sich auf der Homepage der GEW.
www.gew-nds.de/aktuelles/detailseite/die-pauschale-beihilfe-kommt

A c h t u n g: Wahlleistungen wie  
z. B. Zweibettzimmer und Chefarzt-
behandlung trägt die Beihilfe nicht. 
Diese Kosten müssten dann zu 100 % 
über die PKV abgesichert werden.
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10.2| Tarifbeschäftigte (angestellte Lehrkräfte)

10 | Krank und dann?

Tarifbeschäftigte haben Anspruch auf 
Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall. 
Gemäß § 22 Abs. 1 TV-L erhalten sie 
Gehaltsfortzahlung bis zum Ende der 
sechsten Woche der Arbeitsunfähigkeit. 
Danach erhalten gesetzlich Versicherte 
auf Antrag Krankengeld ihrer GKV. Bei 
Krankengeldbezug wird darüber hinaus 
– gestaffelt nach der Dauer der Beschäf-
tigungszeit (§ 22 Abs. 2 TV-L) – ein Kran-

kengeldzuschuss gezahlt, und zwar bei 
einer Beschäftigungszeit von mehr als 
einem Jahr längstens bis zum Ende der 
13. Woche, von mehr als drei Jahren bis 
zum Ende der 39. Woche seit dem Be-
ginn der Arbeitsunfähigkeit. Der Kran-
kengeldzuschuss muss nach Bewilligung 
des Krankengeldes gesondert beantragt 
werden.

Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung (GKV)
Tarifbeschäftigte sind in der gesetzli-
chen Krankenversicherung versiche-
rungspflichtig. Der Beitragssatz beträgt 
14,6 %, der paritätisch von Arbeitgebern 
und Versicherten getragen wird. 
Die Beiträge werden begrenzt durch die 
sogenannte Beitragsbemessungsgrenze. 
Sie beträgt 4.837,50 € monatlich (2022). 
Angestellte mit einem Jahreseinkom- 
men von mehr als 64.350 € (Jahres- 
arbeitsentgeltgrenze 2021) können 
zwischen der privaten und einer gesetz- 
lichen Krankenkasse wählen, wenn sie 
mindestens ein Jahr über dieser Grenze 
gelegen haben.

Im Unterschied zur Privaten Kranken- 
versicherung (PKV) sind Kinder und 
nicht erwerbstätige Ehepartner über die 
Familienversicherung in der GKV bei- 
tragsfrei mitversichert. Der Wechsel in 
eine private Kasse will gut überlegt sein, 
da ein Wechsel von der privaten in die 
gesetzliche zurück in der Regel nicht 
mehr möglich ist.

Pflegeversicherung
Die Pflegeversicherung ist unter dem 
Dach der gesetzlichen Krankenversiche- 
rung eingerichtet. Der Beitrag beträgt 
3,05 % des Einkommens bis zur Beitrags-

bemessungsgrenze (4.837,50 € monat- 
lich). Kinderlose Versicherte zahlen einen 
erhöhten Beitragssatz von 3,40 % des 
Bruttoeinkommens.

Private Pflegeversicherung
Privat krankenversicherte Tarifbeschäf- 
tigte sind verpflichtet, ebenfalls eine 
Pflegeversicherung abzuschließen. Sie 
können das bei ihrer privaten Kranken-
versicherung oder einer anderen Kran-
kenversicherung tun. 

Der Beitrag ist altersabhängig. Er darf 
den Beitragssatz der gesetzlichen Pfle- 
geversicherung nicht überschreiten. 
Auch die Leistungen müssen denen der 
gesetzlichen Pflegeversicherung ent- 
sprechen.
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  Eine Frau darf wegen vorliegender 
Schwangerschaft nicht benachteiligt 
werden. Das heißt z. B. eine Nicht-
einstellung wegen einer bestehen-
den Schwangerschaft ist unzulässig! 
  Die Frau soll dem Arbeitgeber ihre 

Schwangerschaft mitteilen, sobald 
sie ihr bekannt ist. Ein genauer Zeit-
punkt ist dafür nicht festgelegt, d. h. 
die Frau entscheidet selbst. Um aber 
einen sinnvollen Mutterschutz ge-
währleisten zu können, empfiehlt 
es sich, die Meldung spätestens bis 
zum Ende des 1. Schwangerschafts-
drittels auf dem Dienstweg an das 
Regionale Landesamt für Schule und 
Bildung weiterzuleiten. 
  Der Mutterschutz beinhaltet, dass 

Tätigkeiten, die die Gesundheit der 
Schwangeren bzw. des Kindes be-
einträchtigen könnten, nicht ausge-
übt werden dürfen. Im Schulbereich 
bedeutet dies zum Beispiel, dass im 
Einzelfall der Einsatz in den Fächern 
Sport, Technik, Physik, Chemie… un-
zulässig sein kann. Auch zu Pausen-
aufsichten sollten werdende Mütter 
nicht herangezogen werden, da sie 
dort erhöhten Unfallgefahren und 
erheblichem Lärm ausgesetzt sind. 

Bei Bedarf sollte man durch ein 
ärztliches Attest die konkreten Ein-
schränkungen belegen.

  Wenn eine konkrete Gefahr für die 
Gesundheit besteht, kann der be-
handelnde Arzt auch schon vor Be-
ginn der Mutterschutzfrist entweder 
ein partielles (Begrenzung der Stun-
denzahl) oder auch ein generelles 
Beschäftigungsverbot aussprechen. 
Während eines Beschäftigungsver-
botes wird die Besoldung bzw. das 
Entgelt weitergezahlt. 
  Sechs Wochen vor dem errechneten 

Geburtstermin beginnt die Mutter-
schutzfrist. Schwangere dürfen von 
da an nicht mehr beschäftigt wer-
den. Die Mutterschutzfrist endet 
acht Wochen nach der Geburt des 
Kindes (zwölf Wochen bei Mehr-
lings- und Frühgeburten). In der 
Mutterschutzfrist nach der Geburt 
gilt ein absolutes Beschäftigungsver-
bot. Während der gesamten Zeit der 
Muttterschutzfrist erhält die Kolle-
gin ihr bisheriges Entgelt weiter.

11.1| Hinweise für schwangere Kolleginnen und zur Elternzeit

11 | Schwanger – was ändert sich?

Für Schwangere gelten die Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes (Tarifbeschäf-
tigte) sowie der entsprechenden Verordnung für Beamtinnen. Im Folgenden können 
wir nur einige der wichtigsten Hinweise geben:

Auch wenn das Kind früher geboren 
wird, besteht immer ein Anspruch 
auf 14 Wochen Mutterschutz.

Elternzeit
Die Elternzeit muss spätestens sieben 
Wochen vor dem beabsichtigten Beginn 
beantragt werden (wie immer auf dem 
Dienstweg). Gleichzeitig teilt man mit, 
wie man Elternzeit in Anspruch nehmen 
will. Grundsätzlich kann man sie bis zur 

Vollendung des dritten Lebensjahres des 
Kindes in Anspruch nehmen. Der An-
spruch besteht bis zur Vollendung des 
3. Lebensjahres, ein Anteil von bis zu 
24 Monaten kann bis zum 8. Geburtstag 
des Kindes genommen werden. 
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Mehrlingsgeburten/weitere Kinder während der Elternzeit
Auch bei Mehrlingsgeburten und bei 
kurzer Geburtenfolge können bis zu 
24 Monate Elternzeit auf den Zeitraum 
bis zum 8. Lebensjahr übertragen wer-
den.
Beispiel: Zwillinge werden am 1.8.2020 
geboren. Die Mutter kann für das Kind 
A das erste Jahr Elternzeit nehmen und 
das zweite und dritte Jahr z. B. auf die 
Zeit vom 1.8.2023 bis 31.7.2025 übertra- 
gen. Für das Kind B nimmt sie Elternzeit 
vom 1.8.2021 bis 31.7.2023 und nimmt 

für das dritte Lebensjahr Elternzeit im 
Anschluss an die erste Elternzeit für das 
Kind A vom 1.8.2025 bis 31.07.2026.
Die Mutter könnte somit vom 1.8.2020 
(bzw. im Anschluss an die Mutterschutz- 
frist) bis zum 31.7.2026, also für insge- 
samt sechs Jahre, Elternzeit nehmen. 
Ohne Übertragung bleibt es bei der drei- 
jährigen Elternzeit bis zur Vollendung 
der dritten Lebensjahre der Zwillinge.

Stillzeiten
Stillenden Müttern ist die erforderliche 
Zeit zum Stillen zu gewähren. Die*der 
Arbeitgeber*in darf keine Vor- oder 
Nacharbeiten verlangen.
Stillende Lehrerinnen sollten von ihrer 
Schulleitung vor der Rückkehr aus Mut- 
terschutz oder Elternzeit die Bekannt- 
gabe des Stundenplans erbitten und erst 
danach ihre Stillzeiten bekannt geben.

Sie können dann Dienstbefreiung für die 
Stunden beantragen, die dem Stillrhyth- 
mus entgegenstehen. Sollte die Schul- 
leitung daraufhin den Stundenplan zum 
Nachteil der Lehrerin verändern wollen, 
verstößt die Schulleitung gegen das Ver- 
bot der Vor- oder Nacharbeit. In diesem 
Fall wendet man sich unverzüglich an 
den Personalrat.

11 | Schwanger – was ändert sich?

Beide Eltern können gleichzeitig Eltern- 
zeit in Anspruch nehmen oder sie unter- 
einander aufteilen und sich abwechseln. 
Dies gilt auch für nichtverheiratete El- 
tern. Dabei gibt es verschiedene Kombi- 
nationsmöglichkeiten:
1. Man lässt sich ganz beurlauben.
2. Man arbeitet Teilzeit mit maximal 

75 % der Regelstundenverpflichtung 
einer vollzeitbeschäftigten Lehrkraft.

3. Man kombiniert Möglichkeit 1. und 2.

4. Man teilt die Elternzeit untereinander 
auf.

5. Man nimmt zusammen Elternzeit und 
arbeitet Teilzeit.

Wenn man sich für eine bestimmte Va- 
riante entschieden hat, hat man keinen 
Anspruch auf eine nachträgliche Ände- 
rung. Es kann aber eine Änderung ge- 
währt werden, wenn kein dienstliches 
Interesse entgegensteht.
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  Das Elterngeld ist im „Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetz“ (BEEG) 
geregelt und wird an den Elternteil 
gezahlt, der nach der Geburt beruf-
lich kürzer tritt oder ganz aussetzt.
  Elterngeld gibt es für unselbststän- 

dig oder selbstständig Erwerbs-
täti- ge, erwerbslose Elternteile, 
Beamt*innen, Studierende und Aus-
zubildende.
  Das Elterngeld wird grundsätzlich für 

zwölf Monate gezahlt. Wenn der je-
weils andere Elternteil innerhalb des 
ersten Lebensjahres des Kindes auch 
mindestens zwei Monate beruflich 
aussetzt bzw. kürzer tritt, werden als 
Bonus zwei weitere Monatsbeträge 
gewährt. 

  Bei Voreinkommen zwischen 1.000 
und 1.200 € ersetzt das Elterngeld 
das nach der Geburt wegfallende 
Einkommen zu 67 %. Für Gering- 
verdiener*innen mit einem Ein-
kommen unter 1.000 € vor der Ge-
burt des Kindes steigt die Ersatzrate 
schrittweise auf bis zu 100 % (je ge-
ringer das Einkommen, desto höher 
die Ersatzrate). Bei Nettoeinkom-
men über 1.200 € sinkt die Ersatzra-
te des Elterngeldes moderat von 67 
auf 65 %. Das Mindestelterngeld be-
trägt 300 € monatlich, maximal wird 
1.800 € monatlich gezahlt.

Seit 2015: Elterngeld Plus mit Partnerschaftsbonus
Unter dem Stichwort: „ElterngeldPlus“ 
sind Verbesserungen beim Bezug des El-
terngeldes und eine Flexibilisierung der 
Elternzeit eingeführt worden. 
Folgende Änderungen beinhaltet das  
Gesetz:
→ ElterngeldPlus:
Eltern, die in Zukunft im Elterngeldbezug 
Teilzeit arbeiten, bekommen doppelt so 
lange Elterngeld.
So erhalten Eltern, die frühzeitig in Teil-
zeit wieder in den Beruf einsteigen, län-
ger finanzielle Unterstützung.
→ Partnerschaftsbonus:
Wenn beide Eltern gleichzeitig zwischen
24 und 32 Wochenstunden (zwischen 25 
und 30 Stunden bei Kindern, die vor dem 
1. September 2021 geboren wurden) ar-
beiten, kann jede*r von ihnen vier Bo-
nusmonate Elterngeld bekommen.
Für Kinder, die vor dem 1. September 
2021 geboren wurden, ist dies nur für 
vier aufeinanderfolgende Lebensmona-

te möglich Hierdurch soll die partner-
schaftliche Aufteilung der Aufgaben in 
Familie und Beruf verbessert werden. 
Frauen sollen nicht den Anschluss an 
die Arbeitswelt verlieren, sondern wirt-
schaftlich auf eigenen Füßen stehen.

→ Flexibilität der Elternzeit:
Statt bisher 12, können bis zu 24 Mona-
te Elternzeit zwischen dem dritten und 
achten Geburtstag des Kindes genom-
men werden. War bisher hierfür die Zu-
stimmung des Arbeitgebers erforderlich, 
fällt dieses Erfordernis weg. Um für die 
Unternehmen einen Ausgleich zu schaf-
fen, wird aber die Anmeldefrist für die 
Elternzeit in diesem Zeitraum von sieben 
auf 13 Wochen erhöht.
Diese Flexibilisierung soll den Wieder-
einstieg in den Beruf erleichtern und 
vermeiden helfen, dass Eltern nach der 
Geburt eines Kindes lange Elternzeiten 
anmelden, nur um die Höchstdauer be-
anspruchen zu können.

11 | Schwanger – was ändert sich?

Basis-Elterngeld
Die wesentlichen Eckpunkte des Elterngeldes:
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Am Beginn der Tätigkeit in der Schule 
fragen sich viele neue Kolleg*innen: Was 
ist eigentlich, wenn ich meinen Beruf 
nicht mehr ausüben kann? Kommt dann 
mein Dienstherr für mich auf, oder muss 
ich mich privat absichern?

Die Versorgung der Beamt*innen ist im 
Beamtenversorgungsgesetz geregelt. 
Niedersachsen hat im Jahre 2011 ein 

eigenständiges Versorgungsgesetz vor-
gelegt, zuletzt geändert am 16.12.2021. 
Um einen Anspruch auf Mindestversor-
gung von 35 % zu erwerben, muss man 
mindestens fünf Jahre im Dienst gestan-
den haben. Wer sichergehen möchte, 
kann privat noch eine Berufsunfähig-
keitsversicherung abschließen.

12 | Dienstunfähig – ein Thema für Berufsanfänger?

Eine solche Versicherung sollte aber in eine Kapitallebensversicherung umge-
wandelt werden können, wenn man einen Versorgungsanspruch gegenüber dem 
Dienstherren erlangt hat. Andere Versicherungen machen bei eigenen Versor-
gungsansprüchen kaum noch Sinn.
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13.1|  Teilzeitbeschäftigte

Das Niedersächsische Beamtengesetz 
(NBG) hat einige Verbesserungen bei 
Teilzeitbeschäftigung gebracht.
So ist es möglich, bei Betreuung und 
Pflege von Kindern bzw. Angehörigen 
eine unterhälftige Teilzeitbeschäftigung 
mit mindestens dem Viertel der Re-
gel- arbeitszeit in Anspruch zu nehmen 
(§ 62 NBG).
Die Höchstdauer von Beurlaubung und 
unterhälftiger Teilzeitbeschäftigung be-
trägt 15 Jahre (§ 65 NBG).
Auch für Beamt*innen sowie Angestell-
te im Schulbereich ist es möglich, eine 
Teilzeitbeschäftigung auszuüben bzw. 
sich für ein oder mehrere Jahre beurlau-
ben zu lassen.
Der jeweilige zeitlich begrenzte Umfang 
ergibt sich aus der Übersichtstabelle auf 
der folgenden Seite.

Dass Teilzeitbeschäftigung und Beurlau-
bung zu einer Verminderung der Alters-
versorgung führen, liegt auf der Hand. 
Damit es aber im Alter keine unliebsa-
men Überraschungen gibt, ist es sinn-
voll, sich von der GEW das fiktive Ruhe-
gehalt berechnen zu lassen.

In dem Runderlass „Besondere Regelun-
gen für teilzeitbeschäftigte und begrenzt 
dienstfähige Lehrkräfte an öffentlichen 
Schulen“, RdErl. d. MK vom 7.4.2017 - 
14-03143/2 (111) (SVBl. 6/2017 S. 304), 
geändert durch RdErl. vom 1.7.2022 
(SVBl. 7/2022 S. 399) - VORIS 20411 - 
wird darauf hin- gewiesen, dass auf die 
Belange teilzeit- beschäftigter Lehrkräfte 
insbesondere bei der Stundenplange-
staltung und der Zuweisung außerun-
terrichtlicher Aufga- ben Rücksicht ge-
nommen werden soll. So sollen sie für 
Vertretungen, Aufsichts- führung usw. 
nur entsprechend dem Umfang ihrer re-
duzierten Arbeitszeit eingesetzt werden.
Bei Teilzeitbeschäftigung aus familiären 
Gründen (§ 62 NBG) mit einer Reduzie-

rung um mindestens ein Fünftel, ist die 
Erteilung von weniger als zwei Unter-
richtsstunden am Tag oder Unterricht 
am Vor- und Nachmittag desselben 
Tages ausgeschlossen. Mindestens ein 
unterrichtsfreier Tag in der Woche ist zu 
ermöglichen. Bei Teilzeitbeschäftigung 
auf Antrag (§ 61 NBG) sollten diese Er- 
leichterungen nach Möglichkeit gewährt 
werden. Auf die familiären Pflichten der 
nach § 62 teilzeitbeschäftigten Lehrkräf-
te sollte Rücksicht genommen werden.
Zur besseren Übersicht stellen wir auf 
der nächsten Seite die für Neueinge-
stellte relevanten Teilzeit- und Beurlau- 
bungsmöglichkeiten systematisch dar.

13 | Beurlaubung und Teilzeitbeschäftigung

Achtung: Bei einer vollständigen  
Beurlaubung besteht kein Beihilfe  - 
anspruch, d. h. die Krankheitskosten  
müssen zu 100% selbst abgedeckt  
werden.
Ausnahme: Pflegezeit bis zu  
6 Monaten
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13 | Beurlaubung und Teilzeitbeschäftigung

 Tatbestand 1:

Voraussetzungslose Teilzeitbeschäftigung mit mindestens der Hälfte (§ 61 NBG) 
Voraussetzungen  Dienstliche Belange dürfen nicht entgegenstehen.  
Höchstdauer  unbegrenzt 

Kumulation  keine 

Nebentätigkeit  Nebentätigkeiten nicht mehr als bei Vollbeschäftigung (Ausnahme möglich)

Beschränkung   Bei zwingenden, dienstlichen Gründen kann die Dauer und der Umfang  
eingeschränkt werden (§ 61, Abs. 3). 

Beihilfe ja

 Tatbestand 2:

Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen mit mindestens einem Viertel  
der regelmäßigen Arbeitszeit (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 NBG) 
Voraussetzungen   Betreuung oder Pflege eines Kindes unter 18 Jahren oder eines pflegebedürf-

tigen Angehörigen (Grundlage: Gutachten) 

Höchstdauer  15 Jahre, (§ 65 Abs. 1 S. 1 NBG)

Kumulation   Mit Urlaub aus familiären Gründen bei unterhälftiger Teilzeit nicht mehr als 

15 Jahre (Elternzeit zählt nicht mit) (§ 65 NBG) 

Nebentätigkeit   Nebentätigkeiten, die dem Zweck der Freistellung nicht zuwiderlaufen, 

können genehmigt werden (Ausnahme möglich). 

Beihilfe ja

 Tatbestand 3:

Urlaub ohne Dienstbezüge aus familiären Gründen (§ 62 Abs. 1 Nr. 2 NBG) 
Voraussetzungen  Betreuung oder Pflege eines Kindes unter 18 Jahren oder eines pflegebedürf-

tigen Angehörigen (Grundlage: Gutachten) 

Höchstdauer  15 Jahre 

Kumulation   Teilzeit und Urlaub ohne Dienstbezüge aus familiären Gründen nicht mehr als 

15 Jahre 

Nebentätigkeit   Nebentätigkeiten, die dem Zweck der Freistellung nicht zuwiderlaufen,  

können genehmigt werden (Ausnahme möglich).

Beihilfe Achtung: Die Beihilfeberechtigung entfällt

 Tatbestand 4:

Urlaub ohne Dienstbezüge (§ 64 NBG)
Voraussetzungen  Dienstliche Belange dürfen nicht entgegenstehen. 

Höchstdauer  6 Jahre 

Kumulation  Mit Urlaub und unterhälftiger Teilzeit nicht mehr als 15 Jahre (§ 65 NBG) 

Nebentätigkeit  Nicht mehr als bei Vollzeitbeschäftigten 

Beschränkung   Bei zwingenden, dienstlichen Gründen kann die Dauer und der Umfang  

eingeschränkt werden (§ 61, Abs. 3). 

Beihilfe Achtung: Die Beihilfeberechtigung entfällt
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14.1|Was bedeuten Abordnung und Versetzung im Schulbereich?

  Kann ich mich versetzen lassen, wenn 
ich aus persönlichen Gründen die 
Schule wechseln möchte?

  Kann ich mich wehren, wenn das Re-
gionale Landesamt für Schule und 
Bildung mich gegen meinen Willen 
versetzen oder an eine andere Schule 
abordnen will?

  Bleibe ich an meiner Schule, wenn ich 
Elternzeit in Anspruch nehme oder 
mich aus anderen Gründen beurlau-
ben lassen möchte?

Diese Fragen gehören zu den am häu-
figsten gestellten im Gespräch im Kol-
legium, mit dem Personalrat oder mit 
der Rechtsberatung der GEW. Wer neu 
eingestellt wurde, hat in der Regel zu-
nächst andere Sorgen, als sich über ei-
nen Schulwechsel Gedanken zu machen. 
Aber auch bei vielen Neueingestellten 
taucht die Frage auf, ob es nicht doch 
möglich ist, im Wege einer Versetzung 
der gewünschten Region näher zu kom-
men.

Abordnung und Versetzung sind mit ei-
nem Wechsel der Dienststelle bzw. des 
Dienstortes verbunden. Die gesetzli-
chen Regelungen dazu finden sich in den 
§§ 27 und 28 des Niedersächsischen Be-

amtengesetzes (NBG). Die Abordnung ist 
die vorübergehende Tätigkeit bei einer 
anderen Dienststelle. Die Versetzung ist 
dagegen auf Dauer angelegt.

Versetzung aus dienstlichen Gründen
Lehrkräfte sind wie alle Beamt*innen  
grundsätzlich versetzbar. Tarifbeschäf-
tigte im öffentlichen Schulwesen sind 
gleichgestellt. Was „dienstliche Gründe“ 
sind, entscheidet im Wesentlichen das 
Regionale Landesamt für Schule und Bil-
dung, bzw. die BBS. Der praktisch wich-
tigste Fall ist der personelle Ausgleich 
zwischen statistisch unterschiedlich ver-
sorgten Schulen. Bei diesem Sachverhalt 
werden von der Rechtsprechung immer 
dienstliche Gründe angenommen. Eine 
Versetzung aus dienstlichen Gründen ist 
nicht von der Zustimmung der Betroffe-
nen abhängig. Allerdings kann und sollte 
man darauf achten, dass eine solche Ent- 
scheidung nicht ohne eigene Beteiligung 
stattfindet.
Die Betroffenen können pädagogische, 
persönliche, soziale oder sonstige Grün- 

de vortragen, die gegen die beabsichtigte 
Maßnahme sprechen. Im persönlichen 
Bereich können dies familiäre Gegeben-
heiten sein, z. B. ein unzumutbar langer 
Dienstweg zwischen dem Wohnort und 
dem neuen Einsatzort. Vorsicht ist bei 
der Nennung gesundheitlicher Aspekte 
geboten; hier sollte vorher eine Bera-
tung mit einem GEW-Mitglied im Schul-
bezirkspersonalrat (SBPR) erfolgen. Der 
zuständige SBPR sollte bei jeder Ver-
setzung oder Abordnung informiert 
werden, da er bei Versetzungen und ab 
einer Abordnungsdauer von 12 Mona- 
ten/Schuljahr ein Mitbestimmungsrecht 
besitzt.
Betroffene wenden sich zur Beratung an 
die GEW-Mitglieder im SBPR. 

14 | Versetzung und Abordnung
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14 | Versetzung und Abordnung

Abordnung
Die Aufteilung der Tätigkeit einer Lehr- 
kraft auf mehrere Schulen ist möglich 
(Teilabordnung). Die Abordnung kann 
ohne Zustimmung der Lehrkraft durch- 
geführt werden. 

Eine Mitbestimmung des SBPR ist erst 
bei einer Dauer der Abordnung von 
mehr als sechs Monaten gegeben.

Versetzung auf eigenen Antrag
Auch neu eingestellte Lehrkräfte können 
auf eigenen Antrag versetzt werden. Bei 
der Bewerbung musste zwar erklärt wer-
den, dass eine Versetzung in den ersten 
drei Jahren nur bei Vorliegen schwerwie-
gender persönlicher Umstände möglich 
sei, dennoch sollte man einen Verset-
zungsantrag stellen, wenn sich die per-
sönlichen Umstände verändert haben.

Die folgenden sozialen Gesichtspunkte 
können eine Rolle spielen: 
  Familienzusammenführung 
  große Entfernung bzw. schlechte Ver-
kehrsverbindungen zwischen Wohn- 
und Dienstort 
  familiäre Verhältnisse, Ehe, Kinder, 
Fürsorge für einen Pflegefall in der Fa-
milie, Kinder mit erzieherischen oder 
gesundheitlichen Problemen, alleinige 
Sorge für ein Kind im eigenen Haus-
halt, etc.

Wenn die persönlichen Gründe, die nach 
der Einstellung eingetreten sein müssen, 
schwerwiegend sind und am gewünsch- 
ten Einsatzort Bedarf besteht, kann eine 
Versetzung auch bei Neueingestellten 
erfolgen. Der Antrag kann nur noch on- 
line im Portal Lehrerversetzung (www.
lv-online.niedersachsen.de) gestellt 
werden. Bei Versetzung auf eigenen 
Antrag sollte man den SBPR sowie den 
Schulpersonalrat umfassend informie-
ren und ggfs. die Begründung des An-
trages gemeinsam durchsprechen.
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Die Versetzung von Lehrkräften in ein 
anderes Bundesland ist ein Sonderfall 
der Versetzung auf eigenen Antrag.
Einen Rechtsanspruch gibt es nicht. In 
Niedersachsen regelt der Erlass „Lehrer-

austausch zwischen den Ländern“ die 
Einzelheiten (Erl. des MK v. 31.1.1997).
Im Folgenden eine kurze Zusammenfas- 
sung des zurzeit praktizierten Verfah- 
rens:

Tauschverfahren (Einigungsverfahren beim Ländertausch)
Versetzungen werden vor allem zum 
Zweck der Familienzusammenführung 
ermöglicht. Meist ist die Begründung 
der notwendige Arbeitsplatzwechsel 
der*des Ehe- oder Lebenspartner*in.  
Die Anträge – auf speziellen Formularen 
gestellt – müssen dem zuständigen RLSB 
auf dem Dienstweg spätestens sechs 
Monate vor dem gewünschten Verset-
zungstermin zugeleitet werden. Ver-
setzt werden kann man zum 1. August 
eines Jahres, in dringenden Fällen auch 
zum 1. Februar. Dabei wird nach einem 
Quoten tauschverfahren vorgegangen, 
d. h. es können zunächst erst einmal 
nur so viele Lehrkräfte versetzt werden 
wie von dem entsprechenden Land auch 
aufgenommen werden. Manchmal kön-
nen Jahre vergehen, bis ein Versetzungs-
wunsch realisiert wird. Zur Versetzung 

ist die Freigabeerklärung der Dienst-
behörde erforderlich. Bei Neueinge-
stellten kann diese verweigert werden, 
wenn der Zeitpunkt der Einstellung in 
den Schuldienst noch keine drei Jahre 
zurückliegt. Es sei denn, die dringenden 
Versetzungsgründe sind erst nach der 
Einstellung in den Schuldienst eingetre-
ten.
Der Familienzusammenführung wird 
ein hoher Stellenwert beigemessen. 
Persönliche Gründe, z. B. Pflege von 
Eltern, werden nachrangig berücksich- 
tigt. Entscheidend ist der Bedarf in der 
gewünschten Schulform, der Region 
und den Fächern. Auch die Noten bzw. 
dienstlichen Beurteilungen spielen eine 
Rolle.

14.2|Versetzung zwischen den Bundesländern

14 | Versetzung und Abordnung
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14 | Versetzung und Abordnung

Bewerbungs- und Auswahlverfahren als zusätzliche Übernahmemöglichkeit
Das Bundesland kann auch durch eine 
Bewerbung auf ausgeschriebene Stellen 
gewechselt werden. Das gilt sowohl für 
Beamt*innen als auch Tarifbeschäftigte. 
Auch Lehrkräfte im Auslandsschuldienst 
oder an Privatschulen sind in die Rege-
lungen einbezogen.
Die Lehrkraft muss bei ihrem bisherigen 
Dienstherrn die Freigabe für die Bewer-
bung in einem anderen Bundesland be-
antragen und diese Freigabeerklärung 
der Bewerbung beifügen. In der Regel 
soll die Freigabe nicht später als zwei 
Jahre nach Stellung des ersten Antrags 
erteilt werden. Die Übernahme in das 
andere Land erfolgt dann ähnlich dem 
bisherigen Tauschverfahren für Beamte 
auf dem Versetzungswege und für Tarif- 
beschäftigte durch Abschluss eines neu- 
en Arbeitsvertrags.

Beamtinnen und Beamte sollten sich vor 
der Versetzung über die Laufbahn- und 
Besoldungsbestimmungen des neuen 
Dienstherrn erkundigen, da es erhebli- 
che Unterschiede geben kann.
Es gibt keinen Automatismus zwischen 
Freigabe im eigenen Bundesland und 
der Versetzung ins Wunschgebiet. Die 
Freigabe ist sozusagen die erste Hürde, 
die für eine Versetzung genommen wer- 
den muss.
Lehrkräfte sollten im eigenen Interes-
se die Informationen über ihre Verset- 
zungsanträge an den Schulhauptperso- 
nalrat (SHPR) weiterleiten, damit der 
SHPR sich im Kultusministerium (MK) für 
den Antrag einsetzen kann.

Beamt*innen sollten sich vor der Ver-
setzung über die Laufbahn- und Be-
soldungsbestimmungen des neuen 
Dienstherren erkundigen, da es erheb-
liche Unterschiede geben kann, die 
zum Verlust von Besoldungsanteilen 
führen können.

Tarifbeschäftigte müssen bei einem 
Wechsel des Arbeitgebers einen neu-
en Arbeitsvertrag abschließen. Daher 
sollten sie vorher genau prüfen, wel-
che Arbeits- und Entgeltbedingungen 
der neue Arbeitgeber bietet, um mög-
liche Gehaltseinbußen zu vermeiden 
(Entgeltgruppe und -stufe bei Vertrags-
beginn).
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Wer in den öffentlichen Dienst einge-
stellt wird, bekommt eine ständige Be-
gleiterin: Die Personalakte. 

Die Vorstellung, dass lebenslang ein Teil 
der eigenen Person in Form einer Akte 
dupliziert wird, mag Unbehagen auslö-
sen. Im öffentlichen Dienst existieren 

relativ präzise Vorschriften über Inhalt 
und Art der Aktenführung und welche 
Rechte die Betroffenen haben. 

Sollten Zweifel an der korrekten Ak-
tenführung bestehen, gibt es Mög lich-
keiten, sich gegen Missbrauch zu schüt-
zen und zu wehren.

Wo werden welche Akten wie geführt?
Personalakten werden in der traditionel-
len Form von Schriftstücken und Papie-
ren an folgenden Stellen geführt: 
  Schule (Personalnebenakte) 

  RLSB oder BBS (Grundakte). 

Alles, was an Daten und Unterlagen in 
der Personalakte erfasst wird, muss in 

der Personalakte beim RLSB oder der 
BBS enthalten sein. In der Personal-
nebenakte bei der Schule dürfen nur 
Durchschriften aus der Personalakte 
enthalten sein. Die Schule darf zusätzlich 
nur solche Daten und Unterlagen in ihre 
Akten aufnehmen, die für ihre konkrete 
Arbeit in der Schule erforderlich sind.

Kann man seine Personalakte einsehen?
Ja, nach § 91 des Niedersächsischen Be- 
amtengesetzes (NBG) darf man jederzeit 
Einsicht nehmen. Die Einsichtnahme 
muss man nicht beantragen. Es ist je- 
doch sinnvoll, einen Termin zu verein- 
baren, weil die Einsichtnahme nur im 

Beisein von Behördenvertreter*innen 
möglich ist. Was man einsieht, darf man 
abschreiben, in ein Diktiergerät spre-
chen oder fotokopieren, soweit dienstli-
che Gründe nicht entgegenstehen.

Kann man etwas aus der Akte entfernen lassen?
Ja, aber nach § 93 des Niedersächsischen 
Beamtengesetzes (NBG) ist es nur unter 
bestimmten Voraussetzungen möglich, 
Vorgänge, die in die Personalakte ge- 
langt sind, wieder daraus zu entfernen. 
Dies gilt zumindest für die Personalakte 
beim RLSB/bei der BBS.

Wenn Vorgänge unzulässigerweise in 
den Personalnebenakten (Schule) ge- 
führt werden, so kann die Entfernung 
ohne weiteres verlangt werden.

15 | Die Personalakte – die lebenslange Begleiterin
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Kann man Akten auch korrigieren lassen?
Ja, nach § 90 des Niedersächsischen 
Beamtengesetzes (NBG) haben alle Be-
schäftigten das Recht zu Beschwerden, 
Behauptungen und Bewertungen eine 
Stellungnahme zu den Personalakten zu 
überreichen. Dieser „Berichtigungsan-
spruch“ besteht uneingeschränkt.

Darüber hinaus gilt, dass Beschwerden, 
Behauptungen und Bewertungen un-
verzüglich aus der Personalakte zu ent-
fernen und zu vernichten sind, wenn sie 
sich als unbegründet oder falsch erwie-
sen haben.

Begründete oder zutreffende Beschwer-
den, Behauptungen oder Bewertungen, 
sind nach zwei Jahren auf Antrag aus der 
Akte zu entfernen. Ausgenommen sind 
dienstrechtliche Beurteilungen.

Unterlagen über z. B. Erkrankungen und 
Beihilfen, sind fünf Jahre aufzubewah-
ren und danach zu entfernen. (§ 94 Abs. 
2 NBG)

Weitere Einzelheiten können den §§ 88 
bis 95 des Niedersächsischen Beamten-
gesetzes (NBG) entnommen werden.

15 | Die Personalakte – die lebenslange Begleiterin
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16.1|Wer kann wo und wann Sonderurlaub beantragen?

Grundlage für Sonderurlaub ist die Nie-
dersächsische Sonderurlaubsverord- 
nung (Nds. SUrIVO), zuletzt geändert 
am 22.9.2022 (Nds. GVBl. Nr. 31/2022 S. 
560) - VORIS 20411 01 68. Anträge auf 
Sonderurlaub sind auf speziellen Formu-
laren, die im Schulsekretariat zu erhalten 
sind, bei der Schulleitung einzureichen.  
Nach  dem  Runderlass „Dienstrechtli-
che Befugnisse“ des MK,  zuletzt geän-
dert am 1.2.2021 (Nds. MBl. Nr. 6/2021 
S. 370) - VORIS 20400 -, entscheidet in 
den allermeisten Fällen die Schulleitung 
über den Antrag. Der Antrag sollte mög-
lichst früh eingereicht werden, um die 
Vertretung zu regeln und bei einer evtl. 
Ablehnung noch genug Zeit für einen 
Widerspruch zu haben.

Den Antrag als Kopie sollte man immer 
dem Schulpersonalrat zur Kenntnis ge- 
ben, damit sich dieser für die Lehrkraft 
einsetzen kann. Wenn die Schulleitung 
den Antrag ablehnen sollte, sollte man 
mit dem SBPR Kontakt aufnehmen, da- 
mit sich dieser für das Anliegen einsetzt.

16 | Sonderurlaub

Frühzeitig mit den erforderlichen Unterlagen, z. B. Einladungen, Sonderurlaub 
beantragen und den Personalrat über den Antrag informieren. Eine Ablehnung 
nicht ungeprüft akzeptieren, sondern den Personalrat einschalten.

Sonderurlaub kann u. a. gewährt werden für:
 Aus- und Fortbildung, Sportveranstaltungen (§ 2 SUrlVO)
 Gewerkschaftliche Zwecke, z. B. GEW-Veranstaltungen (§ 3 SUrlVO)
 aus persönlichen Gründen (§ 9 SUrlVO)
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Urlaub aus persönlichen Gründen (§§ 9 und 9a, c und d der Sonderurlaubs-
verordnung für Beamte bzw. § 29 TV-L für Tarifbeschäftigte)

Beide Vorschriften gewähren weitgehend identisch die folgenden 
Urlaubsansprüche: 

 Niederkunft der Ehefrau oder der Lebensgefährtin  1 Arbeitstag

 Tod der Ehegattin oder des Ehegatten, der Lebensgefährtin  
 oder des Lebensgefährten, eines Kindes oder Elternteils  2 Arbeitstage 

 Umzug aus dienstlichem Anlass 

 a) innerhalb Deutschlands  1 Arbeitstag

 b) in das oder aus dem Ausland  bis zu 2 Arbeitstage

 ärztliche Behandlung, die während  
 der Arbeitszeit erfolgen muss  für die notwendige Abwesenheitszeit

 in sonstigen dringenden Fällen  bis zu 3 Arbeitstage* 

 *  Sonstige dringende Fälle sind nicht näher definiert, sondern lassen einen 
Spielraum für individuelle Lösungen in der Schule.

§ 9a Urlaub zur Beaufsichtigung, Betreuung und Pflege 

Urlaub unter Weitergewährung der Bezüge soll gewährt werden bei schwerer 
Erkrankung (vorausgesetzt, dass eine andere Person zur Pflege oder Betreuung 
nicht zur Verfügung steht): 

 eines im Haushalt lebenden Angehörigen  1 Arbeitstag

 eines Kindes, vor Vollendung des 12. Lebensjahres  bis zu 5 Tage

  einer Betreuungsperson eines Kindes  
der*des Beamt*in, das das 8. Lebensjahr  
noch nicht vollendet hat  
oder wegen körperlicher  
oder seelischer Behinderung  
dauernd pflegebedürftig ist  bis zu 4 Arbeitstage im Urlaubsjahr 

§ 9c Kuren

(1) 1Urlaub unter Weitergewährung der Bezüge wird erteilt für

 1.  Heilkuren, Sanatoriumsbehandlungen oder medizinische Vorsorge- oder 
Rehabilitationsmaßnahmen, die als beihilfefähig anerkannt oder als 
Maßnahme der beamtenrechtlichen Heilfürsorge oder Unfallfürsorge geneh-
migt worden sind, und

    2.  medizinische Vorsorge- oder Rehabilitationsmaßnahmen, die ein Träger der 
Sozialversicherung, eine für die Durchführung des Sozialen 
Entschädigungsrechts zuständige Verwaltungsbehörde oder ein sonstiger 
Sozialleistungsträger bewilligt hat und die in einer Einrichtung der medizini-
schen Vorsorge oder Rehabilitation stationär durchgeführt werden.

16 | Sonderurlaub
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Über die in § 9a, Abs. 2, Nr. 1 genannten 
fünf Tage Urlaub zur Betreuung eines 
erkrankten Kindes können bei außerge-
wöhnlicher Belastung durch Erkrankun-
gen der Kinder bis zu insgesamt 12 Tage 
(Alleinerziehende 18 Tage) Sonder urlaub 
unter Weitergewährung der Bezüge für 

Betreuung gewährt werden (§ 9a, Abs. 2, 
Satz 4). Das Urlaubsjahr ist das Kalender-
jahr und nicht das Schuljahr. Sollte also 
die Betreuung eines erkrankten Kindes 
nur über Sonderurlaub möglich sein, ist 
dies bei der Schulleitung zu beantragen. 

16 | Sonderurlaub

  2Bei der Festlegung des Urlaubs nach Satz 1 ist auf dienstliche Belange Rücksicht 
zu nehmen. 3Die Beurlaubung erfolgt für die jeweils anerkannte, genehmigte 
oder bewilligte Dauer.

(2)  1Urlaub wird für die Begleitung eines Kindes bei einer Maßnahme nach Absatz 1 
erteilt, wenn die Begleitung nach ärztlicher Bescheinigung erforderlich ist und 
eine andere im Haushalt der Beamtin oder des Beamten lebende Person für die 
Begleitung nicht zur Verfügung steht. 2Der Urlaub wird je Kind für bis zu fünf-
zehn Arbeitstage im Urlaubsjahr erteilt, davon fünf Arbeitstage, für 
Alleinerziehende zehn Arbeitstage unter Weitergewährung der Bezüge.

§ 9d Pflege

Urlaub zur Organisation und Sicherstellung akut erforderlicher Pflege

(1)  1Beamtinnen und Beamten ist für bis zu zehn Arbeitstage Urlaub unter Weiter-
gewährung der Bezüge zu erteilen, wenn der Urlaub erforderlich ist, um für 
eine pflegebedürftige nahe Angehörige oder einen pflegebedürftigen nahen 
Angehörigen in einer akut aufgetretenen Pflegesituation eine bedarfsgerechte 
Pflege zu organisieren oder eine pflegerische Versorgung in dieser Zeit sicher-
zustellen. 2§ 9 a Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(2)  Die Pflegebedürftigkeit, die akut aufgetretene Pflegesituation und das Erfor-
dernis, eine bedarfsgerechte Pflege zu organisieren oder eine pflegerische 
Versorgung sicherzustellen, ist durch eine ärztliche Bescheinigung nachzu-
weisen.

Der Anspruch auf Sonderurlaub zur 
Betreuung und Pflege ist wegen der 
Auswirkungen der Corona-Pandemie 
in den Jahren 2021 und 2022 erhöht 
worden. Ferner ist § 9e aufgenommen 

worden, der einen zusätzlichen Ur-
laubsanspruch für  Beaufsichtigungen/
Betreuungen bei Maßnahmen zum 
Infektionsschutz während der COVID-
19-Pandemie definiert.
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17| Informationen zur Schwerbehindertenvertretung
Für behinderte und schwerbehinderte 
Kolleg*innen gibt es noch eine beson-
dere Interessenvertretung: die Schwer-
behindertenvertretung. 
Im Schulbereich sollten sich Schwer-
behinderte oder von Schwerbehinde-
rung bedrohte Kolleg*innen unbedingt 
von den jeweiligen Vertrauenspersonen 
für schwerbehinderte Lehrkräfte bera-
ten lassen. Es sind folgende Stufenver-
tretungen vorgesehen:
–  örtliche Vertrauenspersonen,
–  die Bezirksvertrauenspersonen  

auf der Ebene der RLSB,
–  die Hauptvertrauensperson im 

Niedersächsischen Kultusministeri-
um. Name und Adresse der örtlich 
zuständigen Vertrauenspersonen 
sind über Personalrat oder Schullei-
tung zu erfragen. Die Kontaktdaten 
der Bezirksvertrauenspersonen sind 
im Internet unter folgendem Link zu 
finden: www.rlsb.de/themen/pvglsb/
schwerbehindertenvertretung/ver-
trauenspersonen-in-den-standorten/
vertrauenspersonen-in-den-regional-
abteilungen, 

–  die der Hauptvertrauenspersonen 
im Kultusministerium unter: www.
hauptschwerbehindertenvertretung.
de/kontakt/

Zu den Aufgaben der Schwerbehinder-
tenvertretung gehört es insbesondere: 
  Schwerbehinderte, Behinderte und 

von Behinderung bedrohte Kol-
leg*innen zu beraten und zu unter-
stützen.

  Kolleg*innen, deren Gesundheit 
beeinträchtigt ist, bei Anträgen auf 
Feststellung einer Behinderung oder 
Schwerbehinderung zu unterstützen. 

  Darauf zu achten, dass Nachteilsaus-
gleiche, wie sie in den Schwerbehin-
dertenrichtlinien und im Schwerbe-
hindertenrecht verankert sind, von 
Schulleitung und RLSB auch einge-
halten werden. Nachteilsausgleiche 
betreffen z.B. Stundenermäßigun-
gen, die Stundenverteilung und den 
Unterrichtseinsatz. 
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Mitglieder einer gesetzlichen Krankenkasse
Lehrkräfte, die als Mitglieder einer ge- 
setzlichen Krankenversicherung An- 
spruch auf Krankengeld haben (§ 45 
Sozialgesetzbuch V), können zur Pflege 
eines erkrankten Kindes, das das 12. 
Le- bensjahr noch nicht vollendet hat, 
Dienstbefreiung in wesentlich erhöhtem 
Umfang in Anspruch nehmen, wenn die 
„Beaufsichtigung, Betreuung oder Pfle- 
ge“ ärztlich attestiert wird.
Die Dauer des Anspruches beträgt dann

im Kalenderjahr für jedes Kind zehn Ar-
beitstage, bei Alleinerziehenden 20 Ar- 
beitstage. Insgesamt darf die Freistellung 
bei mehreren Kindern 25 Arbeitstage im 
Kalenderjahr, bei Alleinerziehenden 50 
Arbeitstage nicht überschreiten.

Tarifbeschäftigte können nach § 28 TV-L 
bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 
unter Verzicht auf die Vergütung Sonder- 
urlaub erhalten. 
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Frage 1: Wer erhält Rechtsschutz von der GEW?
  Alle Mitglieder der GEW können 
Rechtsschutz in berufsbezogenen An-
gelegenheiten erhalten. Rechtsschutz 
kann also gewährt werden in beam-
tenrechtlichen und arbeitsrechtlichen 
Streitigkeiten, in Zivil- und Strafsachen 
etc. 
  Für Rechtsschutz der GEW gibt es kei-
ne „Wartefrist“. Der Rechtsschutz be-
ginnt mit dem Tag, an dem der Eintritt 
in die GEW wirksam wird, allerdings 

darf das Ereignis, aus dem der Rechts-
fall resultiert, nicht vor dem Eintritt in 
die GEW liegen. 
  Für den Rechtsschutz erhebt die GEW 
keine gesonderten Beiträge. 
  Rechtsschutz der GEW ist eine freiwil-
lige Leistung. Sie wird gewährt, wenn 
es sich um eine berufsbezogene An-
gelegenheit handelt und Aussicht auf 
Erfolg besteht.

Frage 2: In welchen Fällen gewährt die GEW Rechtsschutz?
Folgende Aufzählung ist nur beispielhaft: 
Bei Beamt*innen:
Auseinandersetzungen mit dem Dienst-
herrn über Besoldung, Beihilfe, dienstli-
che Beurteilung, Disziplinarmaßnahmen, 
Umzugs- und Reisekosten, Schadenser-
satzansprüche des Dienstherrn oder die 
Abwehr von Regressansprüchen. 
Bei Tarifbeschäftigten: 
Auseinandersetzung mit dem Arbeit-
geber über Entgelt, Arbeitszeit und 
Arbeitsbedingungen, Eingruppierung, 
Abmahnungen, Kündigungen, Zeugnis-
fragen. 

Rechtsschutz in Strafsachen:
z.B. beim Vorwurf der Verletzung der Auf-
sichtspflicht gegenüber Schüler*innen.
Beratung und Unterstützung:
in Fragen des Schulrechts, des Personal-
vertretungsrechts u.v.m. 

Rechtsschutz in nicht berufsbezogenen 
Angelegenheiten, z.B. in Verkehrssa-
chen, in familienrechtlichen Angelegen-
heiten oder bei Mietstreitigkeiten darf 
die GEW nicht gewähren.

Frage 3: Welche Kosten entstehen dem Mitglied?
Im Rechtsschutzfall entstehen dem Mit-
glied keine Kosten. Der Rechtsschutz der 
GEW deckt alle in einem Verfahren ent-
stehenden Kosten ab: 

  Gerichts- & sonstige Verfahrenskosten
  die Arbeit der DGB Rechtsschutz GmbH 
  Anwaltskosten im Rahmen der gesetz-
lichen Vergütungsordnungen

18 | Rechtsschutz der GEW

18.1| Berufsrechtsschutz der GEW 
Die wichtigsten Fragen und Antworten
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Frage 4:  Wohin wendet man sich im Rechtsschutzfall?
In vielen Fällen können die GEW-
Personal räte die Fragen bereits beant-
worten. Sind diese im Einzelfall „über-
fragt“, so kann die Landesrechtsstelle 
der GEW eingeschaltet werden. 
Jedes Mitglied kann sich auch unmittel-
bar telefonisch oder schriftlich an die 
Landesrechtsstelle wenden. Der weitere 
Weg ist dann: 
  Die Landesrechtsstelle prüft, ob alle 
erforderlichen Informationen und 
Unterlagen zur Beurteilung des Falles 
vorliegen. 
  Die Landesrechtsstelle informiert über 
den weiteren Verfahrensweg. Aus-
künfte oder Beratungen werden in al-
ler Regel selbst vorgenommen. 

  Muss gegenüber Dritten, insbesondere 
gegenüber der*dem Arbeitgeber*in, 
etwas unternommen werden, so wird 
geprüft, in welcher Form dies am 
besten geschehen kann, z. B. durch 
Einschaltung der DGB Rechtsschutz 
GmbH.
  Ergibt die Prüfung einer Rechtsschutz-
anfrage, dass die rechtliche Verfolgung 
keine Aussicht auf Erfolg verspricht, 
z.B. weil die Rechtslage durch bereits 
ergangene gerichtliche Entscheidun-
gen abschließend geklärt ist, so wird 
kein Rechtsschutz erteilt. 
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Häufig ist es einfacher, sinnvoller und vor allem effektiver, bei 
Problemen rund um den Schulalltag die Schulpersonalräte bzw. 
Schulbezirkspersonalräte bei den zuständigen RLSB einzuschal-
ten. 
Kontaktdaten können bei den Geschäftsstellen der GEW Bezirks-
verbände und dem GEW Landesverband erfragt werden.
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18 | Rechtsschutz der GEW

Frage 5:  Was muss man auf jeden Fall beachten?
  Vor Beauftragung von Anwält*innen 
oder Einleitung gerichtlicher Schritte 
muss Rechtsschutz bei der Landes-
rechtsstelle der GEW beantragt und 
bewilligt worden sein. Die Entschei-
dung darüber, wer die außergericht-
liche oder gerichtliche Vertretung im 
Rahmen des Rechtsschutzes überneh-
men soll, trifft ausschließlich die Lan-
desrechtsstelle.

  Gewährung von Rechtsschutz setzt die 
Zahlung des satzungsgemäßen Mit-
gliedsbeitrags voraus. Es empfiehlt 
sich daher, alle diesbezüglichen beruf-
lichen Änderungen der GEW Nieder-
sachen mitzuteilen.

FÜR WEITERE FRAGEN:

GEW Landesrechtsstelle 
Berliner Allee 16 
30175 Hannover

Telefonische Sprechzeiten  
unter 0511/ 33804-27
Montag  10 – 12 Uhr
Donnerstag  14 – 16 Uhr

oder per E-Mail: rs@gew-nds.de
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19 | Berufshaftpflichtversicherung der GEW

19.1| Die Leistungen der Berufshaftpflichtversicherung der GEW

Die GEW bietet ihren Mitgliedern eine 
Berufshaftpflichtversicherung. 

Die Kosten dafür sind im GEW-Mitglieds-
beitrag enthalten.

Frage 1:  Welche Mitglieder sind versichert?
Alle beruflich tätigen Mitglieder sind 
versichert, sofern sie den satzungsge-
mäßen Beitrag entrichten und kein ver-

schuldeter Beitragsrückstand von mehr 
als zwei Monaten besteht.

Frage 2:  Welche Tätigkeiten fallen unter den Versicherungsschutz?
Unter den Versicherungsschutz fällt die 
gesamte dienstliche Tätigkeit, also: Un-
terricht, Betreuung oder sonstige schu-
lische oder dienstliche Veranstaltungen 
wie etwa Wandertage. Eingeschlossen 
sind natürlich auch Sport- und Experi-
mentalunterricht. Weiterhin fällt unter 
den Versicherungsschutz die Leitung 
von Klassenreisen, Schulausflügen und 
die Beaufsichtigung von Schüler*innen 

sowie die Erteilung von Nachhilfestun-
den. Auch außerdienstliche Tätigkeiten 
können unter den Versicherungsschutz 
fallen.

Frage 4:  Was kann ein Mitglied tun, wenn es bereits eine eigene Berufs-
haftpflichtversicherung hat?

Fast immer wird es eine Versicherung 
sein, die auch die Privathaftpflicht deckt.
Das Mitglied kann unter Hinweis auf die 

GEW-Gruppenversicherung einen Aus-
schluss des Berufshaftpflichtrisikos aus 
dem Vertrag beantragen.

Wichtig: Unter den GEW-Versiche-
rungsschutz fällt auch der Verlust von 
Dienstschlüsseln (Schulschlüsseln).

Frage 3: Welche Kosten entstehen dem Mitglied?
Dem Mitglied entstehen für den Versi-
cherungsschutz keine Kosten.
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Frage 5:  Wie verhalte ich mich im Schadensfall?

In aller Regel ereignen sich Schäden in 
Ausübung der dienstlichen Tätigkeit. 
Für diese Schäden trifft die Lehrkraft zu-
nächst keine Haftung. 

Rückgriffsansprüche gegenüber der* 
dem Beamt*in, gegenüber der*dem 
Tarifbeschäftigten wären nur dann mög-
lich, wenn sie*er den Schaden grob fahr-
lässig oder vorsätzlich herbeigeführt hat.

In Schadensfällen empfehlen wir den 
Betroffenen, den Schadensfall um-
gehend dem Dienstherrn/der*dem 
Arbeitgeber*in zu melden und sich mit 
dem GEW-Landesverband in Verbindung 
zu setzen.

Frage 6:  Wie hoch ist der Umfang des Versicherungsschutzes?
Die Deckungssummen betragen je Schadensereignis bis 5.000.000 €  
pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden.

19 | Berufshaftpflichtversicherung der GEW
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Bezirksverbände der GEW Niedersachsen

GEW auf Bundesebene 

GEW Hauptvorstand 
Reifenberger Straße 21 
60489 Frankfurt am Main

Telefon: 069-78973 - 0 
Telefax: 069-78973 - 201 
E-Mail: info@gew.de 
www.gew.de

GEW-Landesverband

GEW Niedersachsen 
Berliner Allee 16 
30175 Hannover

Telefon: 0511-33804-0 
Telefax: 0511-33804-46 
E-Mail: email@gew-nds.de 
www.gew-nds.de

GEW Bezirksverband Braunschweig 
Bohlweg 55
38100 Braunschweig

Telefon: 0531-48037-73
Telefax: 0531-48037-74
E-Mail: gew-bvbs@t-online.de
www.gew-bvbs.de

GEW Bezirksverband Hannover
Berliner Allee 18
30175 Hannover

Telefon: 0511-662015
Telefax: 0511-621294
E-Mail: gew@gew-hannover.de
www.gew-bvhannover.de

GEW Bezirksverband Lüneburg
Bei der Ratsmühle 14 
21335 Lüneburg

Telefon: 04131 – 297170
E-Mail: info@gew-bvlueneburg.de 
E-Mail:  
info@gew-bvlueneburg.de  
www.gew-bvlueneburg.de

GEW Bezirksverband Weser-Ems
Staugraben 4a 
26122 Oldenburg

Telefon: 0441-24013
Telefax: 0441-2488004
E-Mail: info@gewweserems.de
www.gewweserems.de

Wichtige Adressen
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Schulhauptpersonalrat (SHPR) 

beim Niedersächsischen Kultusministerium
Hans-Böckler-Allee 5, 30173 Hannover

Telefon: 0511-120-7010 (Vors.)
Telefax: 0511-120-7448
E-Mail shpr@mk.niedersachsen.de

Personalräte

Schulbezirkspersonalrat 
beim Regionalen Landesamt  
für Schule und Bildung Braunschweig

Wilhelmstraße 62-69 
38100 Braunschweig  
Postfach 3051 
38020 Braunschweig
Telefon: 0531-484-3824 (Vors.)

Schulbezirkspersonalrat
beim Regionalen Landesamt  
für Schule und Bildung Hannover

Mailänder Straße 2 
30539 Hannover 
Postfach 11 01 22 
30856 Laatzen
Telefon: 0511-106-2297
 0511-106-2296 (Vors.)
 0511-106-2299

Schulbezirkspersonalrat
beim Regionalen Landesamt  
für Schule und Bildung Lüneburg

Auf der Hude 2 
21339 Lüneburg 
Postfach 2120 
21311 Lüneburg
Telefon: 04131-15-2417 (Vors.)
 04131-15-2428
 04131-15-2022

Schulbezirkspersonalrat
beim Regionalen Landesamt  
für Schule und Bildung Osnabrück

Mühleneschweg 8 
49090 Osnabrück 
Postfach 3569 
49025 Osnabrück
Telefon: 0541-77046-376 (Vors.)
 0541-77046-331 (Sekr.)

Wichtige Adressen

Schulbezirkspersonalräte (SBPR)
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RLSB Braunschweig
Wilhelmstraße 62-69 
38100 Braunschweig 

Telefon: 0531-484-33 33
E-Mail:  
service@rlsb-bs.niedersachsen.de

RLSB Hannover
Mailänder Straße 2 
30539 Hannover

Telefon: 0511 106-6000 
E-Mail: 
service@rlsb-h.niedersachsen.de

RLSB Lüneburg
Auf der Hude 2 
21339 Lüneburg

Telefon: 04131-15-22 22
E-Mail: 
service@rlsb-lg.niedersachsen.de

RLSB Osnabrück
Mühleneschweg 8 
49090 Osnabrück

Telefon: 0541-77 046 -0
E-Mail: 
service@rlsb-os.niedersachsen.de

Niedersächsisches Kultusministerium
Hans-Böckler-Allee 5 
30173 Hannover
Postfach 161
30001 Hannover

Telefon:  0511-120-0
Telefax:  0511-120-7450
www.mk.niedersachsen.de

Regionale Landesämter für Schule und Bildung (RLSB)

Kultusministerium

Wichtige Adressen
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GEW-Materialien

Bei den folgenden Auflistungen handelt es sich um eine Auswahl:
  Niedersächsisches Schulgesetz
  Tarifvertrag – Länder (TV-L)
  Besoldungs- und Entgelttabellen
  Berufsrechtsschutz und Berufshaftpflicht der GEW
  GEW-Kalender
  GEW Schuljahresplaner
  Beihilfe für Beamtinnen und Beamte
  Die Pension der Beamtinnen und Beamten
  Schwangerschaft, Kind und Beruf
  Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz
  Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt in Schule
  Textsammlung für Personalräte
  Digitale Kommunikation und Datenschutz in Schule

Broschüren erhalten unsere Mitglieder auf Anfrage über ihre Kreis- 
oder Bezirksverbände, die Geschäftsstelle des Landesverbandes der 
GEW Niedersachsen oder im Internet unter: https://www.gew-nds.de/
publikationen?L=0&id=9486&tx_solr%5Bq%5D=stress.



58

Nds. ArbZVO-Schule  Niedersächsische Verordnung über die Arbeitszeit  
der Beamtinnen und Beamten an öffentlichen Schulen 

BBS ……………………… Berufsbildende Schulen
BBS-VO ………………… Verordnung über Berufsbildende Schulen
BEEG  …………………… Bundeselterngeld- und Erziehungszeitgesetz
DGB ……………………… Deutscher Gewerkschaftsbund
Erl. ………………………… Erlass
GEW ……………………… Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
GKV ……………………… Gesetzliche Krankenversicherung
KMK ……………………… Kultusministerkonferenz
MK ………………………… Kultusministerium
NBesG …………………… Niedersächsisches Besoldungsgesetz 
NBG ……………………… Niedersächsisches Beamtengesetz
NBhVO ………………… Niedersächsische Beihilfeverordnung
Nds. GVBl ……………… Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt
NLBV …………………… Niedersächsisches Landesamt für Bezüge und Versorgung
NLVO …………………… Niedersächsische Laufbahnverordnung
NLVO–Bildung ………  Niedersächsiche Laufbahnverordnung,  

Fachrichtung Bildung 
NPersVG ……………… Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz
NSchG …………………… Niedersächsisches Schulgesetz
PKV ……………………… Private Krankenversicherung
PR ………………………… Personalrat
ReKo ……………………… Regionale Kompetenzzentren
RLSB ……………………… Regionale Landesämter für Schule und Bildung
SBPR ……………………… Schulbezirkspersonalrat
SHPR …………………… Schulhauptpersonalrat
SPR ……………………… Schulpersonalrat
SGB ……………………… Sozialgesetzbuch
SUrlVO ………………… Niedersächsische Sonderurlaubsverordnung
SVBl ……………………… Schulverwaltungsblatt
TV-L ……………………… Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder

Abkürzungen
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Leistungen, die überzeugen!

		Die GEW bietet ihren Mitgliedern 
Rechtsschutz in berufsbezogenen 
An ge legenheiten. Damit sind alle in  
einem Verfahren anfallenden Kosten 
gedeckt, ohne dass dem Mitglied zu-
sätzliche Kosten entstehen.
		Für alle GEW-Mitglieder gibt es eine 
Berufshaftpflichtversicherung, die die 
gesamte dienstliche Tätigkeit – also 
zum Beispiel auch Klassenfahrten – 
umfasst.
		Auch der Verlust der Dienstschlüssel 
fällt unter diesen Versicherungsschutz, 
der im Mitgliedsbeitrag enthalten ist.
		Die GEW informiert: Jedes Mitglied 
erhält monatlich mindestens zwei Zei-
tungen. Eine wichtige Lektüre für alle, 
die Bescheid wissen, mitreden und 
mithandeln wollen. GEW-Mitglieder 
wissen früher und besser Bescheid als 
andere.
		Die GEW stellt die Mehrheit in den 
meisten Personalräten auf allen Ebe-
nen in Niedersachsen. GEW-Perso-
nalräte setzen sich für die Belan-
ge aller Kolleg*innen ein, auch für 
Berufsanfänger*innen.
		Mit ungezählten Veranstaltungen, öf-
fentlichen Aktionen, mit Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit in allen Teilen 
des Landes trägt die GEW zur Mei-
nungs- und Willensbildung bei.
		Der GEW geht es um mehr als um 
Geld. Sie steht für ein modernes, de-
mokratisches Bildungssystem. Sie be-
greift Bildung – auch in Zeiten knapper 
Kassen – im gesellschaftlichen Kontext 
als Zukunftsaufgabe.
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Die GEW finanziert sich ausschließlich aus 
Mitgliedsbeiträgen. 
Im Folgenden sind die Grundsätze der  
Beitragsordnung der GEW wiedergegeben 
sowie einige Beispiele über die konkrete  
Beitragshöhe aufgeführt.

Beamt*innen 
Ab 1. Januar 2022 zahlen Beamt*innen  
0,85 % der Besoldungsgruppe und Stufe, 
nach der sie besoldet werden.

Tarifbeschäftigte nach TV-L 
Tarifbeschäftigte zahlen ab 1. Januar 2022 
0,77 % der Entgeltgruppe und Stufe, nach 
der sie vergütet werden.

Beitragstabelle

Beitragstabelle GEW (Stand: Dezember 2022)

Beschäftigte im öffentlichen Dienst mit Beschäftigungsgrad von z. B.:

 100% 50% 75%

Beamtinnen/Beamte nach A-Besoldung, März 2021

A 13,  Stufe 4 € 36,99  € 18,50 € 27,74
A 12,  Stufe 4 € 32,98  € 16,49 € 24,74
A 9,  Stufe 4 € 25,49 € 12,75 € 19,12

Angestellte nach TV-L, Januar 2021
EG 13, Stufe 2 € 34,71 € 17,36 € 26,03
EG 11, Stufe 2 € 30,02 € 15,01 € 22,52
EG 9a, Stufe 2 € 25,94 € 12,97 € 19,46

Sonderbeiträge

Referendarinnen und Referendare € 4,00
Studierende beitragsfrei
Arbeitslose € 4,03
Mindestbeitrag € 12,09



SEPA-Lastschriftmandat
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Reifenberger Straße 21, 60489 Frankfurt.
Gläubiger-Identifikationsnummer DE 31 ZZZ 000000 13864
Ich ermächtige die GEW, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzu ziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von der GEW auf mein Konto eingegangenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann in-
nerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlan-
gen. Es gelten dann die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Kreditinstitut (Name und BIC)

IBAN

Ort, Datum Unterschrift
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Beitrittserklärung  Frau   Herr   divers Titel ______________

Nachname, Vorname 

Straße, Nr. 

Postleitzahl, Ort 

Telefon E-Mail 

Geburtsdatum  Staatsangehörigkeit

gewünschtes Eintrittsdatum 

bisher gewerkschaftlich organisiert bei   von   bis   (Monat/Jahr)

Berufsbezeichnung teilzeitbeschäftigt       Std./Woche

Diensteintritt / Berufsanfang  Tarif- / Besoldungsgruppe/Stufe 

Betrieb / Dienststelle 

Straße, Nr. des Betriebs / der Dienststelle 

Postleitzahl, Ort des Betriebs / der Dienststelle

Ort, Datum Unterschrift

Jedes Mitglied der GEW ist verpflichtet, den satzungsgemäßen 
Beitrag zu entrichten und seine Zahlungen daraufhin regelmä-
ßig zu überprüfen. Änderungen des Beschäftigungsverhältnis-
ses mit Auswirkungen auf die Beitragshöhe sind umgehend 
der Landesgeschäftsstelle mitzuteilen. Überzahlte Beiträge 
werden nur für das laufende und das diesem vorausgehende 
Quartal auf Antrag verrechnet. 

Die Mitgliedschaft beginnt zum nächstmöglichen Termin. Der 
Austritt ist mit einer Frist von drei Monaten schriftlich dem 
Landesverband zu erklären und nur zum Ende eines Kalender-
vierteljahres möglich. 
Die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten wer-
den nur zur Erfüllung unserer satzungsgemäßen Aufgaben 
auf Datenträgern gespeichert und entsprechend der Bestim-
mungen der Datenschutz-Grund verordnung DSGVO sowie der  
Datenschutzgesetze verarbeitet und geschützt.

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Niedersachsen



Bitte senden Sie uns die Beitrittserklärung in einem

ausreichend frankierten Umschlag an die GEW.

Sie können uns auch ein Fax schicken an 0511-33804- 46

oder online Mitglied werden unter www.gew-nds.de

An die
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Landesverband Niedersachsen
Berliner Allee 16

30175 Hannover

Mitglieder werben – Prämien auswählen!

Ich habe das umseitig genannte neue GEW-Mitglied geworben

und bitte um Zusendung

	des Prämienflyers

	der Werbeprämie Nr. ____________

Nachname  Vorname

Straße, Nr.  Postleitzahl, Ort

Die Prämie wird der Werberin/dem Werber zugestellt, sobald der erste  

Mitgliedsbeitrag abgebucht worden ist.

	 Die Prämie bitte an das neue Mitglied aushändigen.



Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
Niedersachsen gibt bereits im 15. Jahr einen 
eigenen Schuljahresplaner heraus. Der Schul-
jahresplaner 2024/25, der euch in eurer wert-
vollen Arbeit in der Schule und im Seminar 
unterstützen soll, ist eine praktische Hilfe für 
die Bewältigung des Schulalltags.
Über die Unterrichts- und Terminplanung 
bis zu Klassenverzeichnissen, Sitzplänen und 
Notenspiegeln wird ein ganzes Schuljahr in 
einem Buch lebendig und überschaubar.
Der GEW-Schuljahresplaner 2024/25 umfasst 
176 Seiten und erscheint in gebundener Form 
mit stabilem Buchdeckel.
Das GEW-Buch „Schuljahresplaner 2024/25“ 
kann exclusiv von GEW-Mitgliedern zum Preis 
von 14,00 € zzgl. Versandkosten erworben 
werden.
Bestellungen einfach unter www.gew-nds.de

· Auslieferung ab Juni 2024! 
Den GEW-Schuljahresplaner gibt es jetzt 
auch digital exklusiv für Mitglieder auf  
www.gew-nds.de/gew-schuljahresplaner

�  Die GEW organisiert Beschäftigte, Aus-
zubildende, ehemals Beschäftigte und auch 
Be schäftigungslose aus allen Bereichen von 
Bildung und Erziehung. Sie ist kein Verein 
für bestimmte Schulformen oder bestimmte 
Status grup pen.

�  Die GEW ist eine Bildungsgewerkschaft. In 
ihr sind Studierende, Sozialpädagog*innen, 
Erwachsenen bildner*innen, Wissen schaft-
ler* innen, Anwärter i*nnen, Referen dar *-
innen und eben viele Lehrer*innen – egal ob 
Angestellte oder Beamte organisiert.

�  Der GEW geht es um mehr als Geld. Sie steht 
für ein modernes demokratisches Bildungs-
system.

�  Die GEW ist eine engagierte Reformkraft. Sie 
begreift Bildung – auch in Zeiten knapper 
Kassen – im gesellschaftlichen Kontext als 
Zukunftsaufgabe.

�  Die GEW ist Tarifpartnerin. Sie sichert durch 
Beratung und Aufklärung, durch Öffentlich-

keit, Aktionen, Verhandlungen und Tarifver-
träge soziale Interessen.

�  Die GEW ist eine lebendige und aktive Or-
ganisation. Sie lebt von ihren ehrenamtlich 
wirkenden Vertrauensleuten vor Ort und  
vom Mitmachen der Mitglieder.

�  Die GEW verfügt über erfahrene und 
starke Betriebs- und Personalräte, die 
für unsere Rechte streiten und mit den 
Mitbestimmungs möglich keiten im Interesse 
der Beschäftigten umzugehen wissen.

�  Die GEW kennt die Gesetze und ihre Tücken. 
Sie hat einen starken Rechtsschutz und 
schützt ihre Mitglieder durch eine Berufs-
haftpflichtversicherung.

�  Die GEW ist die Organisation, die sich um den 
»Nachwuchs« an den Bildungseinrichtungen 
kümmert und dessen Einstellung fordert. Die 
GEW weiß: »Ohne das Bündnis von Jungen 
und Alten sehen Bildung, Erziehung und 
Wissenschaft alt aus!«

Schuljahresplaner 2024/25

 Schuljahresplaner
2024/2025

www.gew-nds.de

Gewerkschaft  
Erziehung und Wissenschaft

Niedersachsen

Gute Gründe für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft



Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) 
Niedersachsen
Berliner Allee 16
30175 Hannover
www.gew-nds.de


